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a.1  Vorbemerkung

der untersuchungsbereich befindet sich zentral im ba‑
den‑badener stadtteil Lichtental.

Lichtental liegt südlich der neustadt und bildet das ge‑
lenk zwischen dieser und den beiden stadtteilen gerold‑
sau und oberbeuern. es ist durch seine städtebauliche 
struktur und historische entwicklung stark von dem 
kloster Lichtenthal und einzelnen denkmalgeschützten 
gebäuden geprägt.

städtebauliche missstände wie ersichtliche mängel in 
der bausubstanz von privaten und öffentlichen gebäu‑
den beeinträchtigen jedoch das erscheinungsbild und 
die struktur des stadtteils.

Auch ausgeprägte mindernutzungen von erdge‑
schosszonen mit schaufenstern und werbeanlagen 
mit erheblichen gestaltungsdefiziten, sowie der man‑
gelbehaftete straßenraum trüben die ortsbildprägende 
Außenwirkung des stadtteils. 

neben der Qualifizierung des untersuchungsgebiets 
und der beseitigung der identifizierten missstände wird 
nachhaltig und konsequent angestrebt, bebauungs‑ und 
Qualifizierungspotentiale zu aktivieren, zusätzlichen 
wohnraum zu schaffen und den öffentlichen raum und 
damit das wohnumfeld deutlich aufzuwerten. 

Anlässlich der vorliegenden situation kann Lichtental 
nicht den Anforderungen eines adäquaten Auftaktes zur 
weltbekannten kurstadt baden‑baden gerecht werden. 
Aufgrund der örtlichen Verhältnisse mit einer Vielzahl 
von öffentlichen und privaten gebäuden, deren sanie‑
rung weit mehr planerische und wirtschaftliche Auf‑
wendungen in Anspruch nehmen würde als die stadt 
baden‑baden und die eigentümer ohne unterstützung 
durch städtebaufördermittel leisten können, hat die 
stadt einen Antrag auf städtebaufördermittel gestellt 
und plant, den untersuchungsbereich als sanierungs‑
gebiet entsprechend § 142 baugb festzulegen. mit be‑
scheid vom 09.02.2021 wurde das Plangebiet in das 
städtebauförderprogramm „wachstum und nachhaltige 
erneuerung (weP)“ aufgenommen.

Als handlungsleitfaden für die durchführung der sa‑
nierungsmaßnahmen sollen ziele und maßnahmen zur 
beseitigung vorliegender Problemstellungen und städ‑
tebaulicher missstände konkretisiert und in einen städ‑
tischen gesamtzusammenhang gestellt werden. hierfür 
wurden nun die ergebnisse aus der grobanalyse vom 
13.05.2020 zu Vorbereitenden untersuchungen gemäß 
§ 141  Abs. 3 baugb konkretisiert und unter benen‑
nung greifbarer maßnahmen in das nun vorliegende „in‑
tegrierte städtebauliche entwicklungskonzept (isek)“ 
überführt.

Abb.1 Ausschnitt aus der topografischen Karte mit Lage 
des Untersuchungsgebiets
1996-2009 EADS Deutschland GmbH
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a.2  Lage und abgrenzung 
des untersuchungsge-
biets

das untersuchungsgebiet befindet sich im zentrum von 
Lichtental. dabei erstreckt sich das gebiet in einer nord‑
west‑südost‑Ausrichtung, von dem klosterplatz aus 
kommend bis in die beuerner straße und südlich des 
brahmsplatzes entlang der geroldsauerstraße. nördlich 
begrenzt die maximilianstraße das untersuchungsge‑
biet. das gebiet hat eine größe von ca.  10,2 ha.



B StäDtEBAuLICHE 
AnALySE
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b.1  Übergeordnete 
PLanungen

B.1.1.  EinordnUng in dEn 
stratEgischEn 
EntwicklUngsplan

bereits Anfang 2008 kamen gemeinderat, bürgermei‑
ster und Verwaltung zusammen, um über langfristige 
strategien zur weiterentwicklung der stadt baden‑ba‑
den zu diskutieren. der dabei erarbeitete „strategische 
entwicklungsplan baden‑baden 2020“ sollte dazu die‑
nen, die spezifischen gesamtstädtischen herausforde‑
rungen zu analysieren und einen rahmen für zukünftige 
entwicklungen zu geben. strategische ziele zu unter‑
schiedlichen Aufgabenstellungen wie zum beispiel der 
Verkehrsentwicklung oder dem umgang mit den Folgen 
des demographischen und sozialen wandels, sollten 
dabei helfen, Fehlentwicklung zu vermeiden.

dem entwicklungsplan zu grunde liegende ziele wur‑
den anhand einer aktiven bürger‑ und öffentlichkeits‑
beteiligung erörtert und in Planungswerkstätten unter 
dem Leitmotiv „Leben in der stadt“ ausgearbeitet. in 
der bürgerbeteiligung sind sowohl sachkundige bür‑
ger aus Vereinen und Verbänden als auch interessierte 
bürger zusammengekommen, um in themengruppen 
beispielsweise über die Verknüpfung zwischen Arbeit 
und wohnen oder die landschaftliche einbindung zu 
diskutieren. im Juli 2011 wurde nach Auswertung und 
Abstimmung der ausgearbeiteten Fragestellungen und 
Perspektiven der strategische entwicklungsplan ba‑
den‑baden 2020 vom gemeinderat verabschiedet.

in den Jahren 2015 und 2017 veröffentlichte zwischen‑
bilanzen zeigen eine intensive und erfolgreiche um‑
setzung der zielvorgaben. die evaluation 2011‑2018 
kommt zum ergebnis, dass nahezu 70‑80% der Projekte 
und maßnahmen umgesetzt wurden (z.b. wohnraum‑
schaffung, radverkehrskonzept, gewerbeentwicklungs‑
konzept, kindertagesstättenausbau, spielplatzentwick‑
lung etc.). der strategieplan erweist sich damit als 
geeignetes instrument zur durchsetzung einer nachhal‑
tigen, langfristigen und verantwortungsvollen kommu‑
nalpolitik. heute stehen die städte und gemeinden vor 
neuen herausforderungen wie der migration, der zuneh‑
menden digitalisierung und dem klimaschutz um nur 
einige wichtige Punkte zu nennen. Aus diesem grund 
hat sich die stadt baden‑baden dazu entschlossen, 
den strategieplan weiterzuentwickeln. in einem interak‑
tiven dialog zwischen gemeinderat, bürgerschaft und 
Verwaltung wurde der strategieplan schließlich fortge‑
schrieben und auf den zielhorizont 2030 erweitert. die 
Fortschreibung lehnt sich methodisch und inhaltlich 
weitgehend an die strategieplanung 2020 an1. 

1 siehe Fortschreibung Strategischer Entwicklungsplan Baden-Ba-
den 2030, Prinzipien, Strategieziele und Projekte, Stand 2018

der änderungs‑ und Fortschreibungsbedarf bezieht sich 
insbesondere auf die Projekt‑ und maßnahmenebene. 
die neun Prinzipien, welche die strategieplanung 2020 
festgesetzt hat, wurden aufgrund der Langfristigkeit der 
gültigkeit dieser Prinzipien nicht verändert und lediglich 
um ein weiteres Prinzip (Prinzip 10) ergänzt: 

PrinziP 1 
baden‑baden schont die natürlichen ressourcen 
und verbessert die umweltqualität

PrinziP 2
baden‑baden stärkt die umwelt‑ und stadtver‑
trägliche mobilität
 
PrinziP 3
baden‑baden positioniert sich als nationale und 
internationale tourismus‑, kongress‑, gesund‑
heits‑ und kulturstadt 

PrinziP 4
baden‑baden baut den wirtschaftsstandort aus 

PrinziP 5
baden‑baden stärkt die städtebauliche Qualität 

PrinziP 6
baden‑baden entwickelt den bildungsstandort 

PrinziP 7
baden‑baden stärkt den sozialen zusammenhalt 
und entwickelt ihr familienfreundliches Profil 
sowie die kulturelle Vielfalt

PrinziP 8
baden‑baden fördert eine lebendige bürgerschaft 
und unterstützt die bildung von netzwerken

PrinziP 9
baden‑baden stärkt die entwicklung der stadtteile 

PrinziP 10
baden‑baden fördert die digitalisierung
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diesen Prinzipien wurden schließlich 11 handlungs‑
felder mit jeweils konkreten strategischen zielen zuge‑
ordnet. zur erreichung dieser ziele führt der strategie‑
plan konkrete Projekte und maßnahmen auf. der Aufbau 
folgt somit nebenstehender hierarchie.

unter den festgehaltenen strategiezielen rückten 
bei der erarbeitung des iseks „Lichtental“ ins‑
besondere die im Folgenden auszugsweise 
zitierten in den Vordergrund:

landschaft, siedlung und umwelt

•	 bauflächen im innenbereich unter berücksichtigung 
der schützenswerten grün‑ und Freiräume mobili‑
sieren

•	 die eigenentwicklung der stadtteile durch gezielte 
Flächenpolitik stärken

•	 Lärmemissionen reduzieren

•	 die umweltfreundliche mobilität fördern

verkehr

•	 die belastungen des durchgangsverkehrs in den 
stadtteilen verringern

•	 den Anteil umwelt‑ und stadtverträglicher Ver‑
kehrsarten erhöhen 

Tourismus und kultur 

•	 touristische schwerpunkte weiterentwickeln

•	 Aufarbeitung der stadtgeschichte 

wirtschaft

•	 das nahversorgungsangebot in den stadtteilen si‑
cherstellen

soziales leben

•	 menschen mit behinderung einbinden

bürgerinformation, -motivation und Partizipation

•	 die bürger/innen bei wichtigen kommunalpoli‑
tischen Planungsvorhaben in die entscheidungsfin‑
dung einbeziehen 

architektur und städtebau

•	 die städtebauliche Qualität erhalten und stärken

•	 das historisch gewachsene stadtbild bewahren und 
zeitgemäß und denkmalgerecht weiterentwickeln

•	 neue Architektur unter berücksichtigung der identi‑
tät des ortes einfügen

•	 Funktionale und gestalterische Aufwertung inner‑
städtischer Plätze und straßenzüge

•	 grünes band entlang der oos zu einem durchge‑
henden attraktiven grünzug ausbauen

•	 spiel‑ und bewegungsflächen im öffentlichen raum 
weiterentwickeln

stadtteilentwicklung

•	 die stadtteile als Lebensmittelpunkte bewahren

•	 die Vitalität der stadtteile fördern

•	 die entwicklungspotentiale der stadtteile aktivieren 
und die infrastruktur sichern 

•	 den unverwechselbaren städtebaulichen charakter 
der stadtteile erhalten und weiterentwickeln 

•	 die nahversorgung in den stadtteilen sichern

mit dem integrierten stadtentwicklungskonzept und 
dem künftigen sanierungsgebiet lichtental werden im 
strategieplan bereits zwei Projekte genannt, die mit hilfe 
dieses berichts abgearbeitet werden können.
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B.1.2.  rEgionalplan MittlErEr 
oBErrhEin

der regionalplan mittlerer oberrhein 2003 wird derzeit 
fortgeschrieben und voraussichtlich 2024 zur satzung 
gebracht. im regionalplan 2003 ist baden‑baden laut 
strukturkarte als mittelzentrum eingetragen. in der 
Fortschreibung des regionalplans ist vorgesehen, ba‑
den‑baden als „mittelzentrum mit oberzentralen teil‑
funktionen“ auszuweisen. Laut Fortschreibung soll das 
mittelzentrum baden‑baden oberzentrale teilfunktionen 
in den bereichen tourismus, (kur‑ und bäderwesen), 
kultur, kongresse und medien wahrnehmen. dabei soll 
eine enge Abstimmung mit dem oberzentrum karlsruhe 
und den benachbarten mittelzentren erfolgen. sowohl 
im aktuellen regionalplan als auch in der Planung der 
Fortschreibung liegt baden‑baden in der randzone um 
den Verdichtungsraum. 

den Fortschreibungsunterlagen ist zudem eine beikarte 
zum radverkehr angehängt. Laut dieser karte führt 
das radnetz „Alltags‑/nebenrouten“ von baden‑baden 
durch Lichtental bis oberbeuern und geroldsau: 

Abb.2 Beikarte  Radverkehr Fortschreibung Regionalplan, 
noch nicht zur Satzung beschlossen

Regionalverband Mittlerer Oberrhein

Abb.3 Strukturkarte Regionalplan Mittlerer Oberrhein Fort-
schreibung, noch nicht zur Satzung beschlossen

Regionalverband Mittlerer Oberrhein

Abb.4 Flächennutzungsplan Baden-Baden 2025
Stadt Baden-Baden

B.1.3.  FlächEnnUtzUngsplan

der Flächennutzungsplan baden‑baden 2025 vom 
12.04.2014 stellt die flächenbezogene entwicklung der 
stadt baden‑baden für einen zeitraum von ca. 15 Jah‑
ren dar. das untersuchungsgebiet wird größtenteils als 
gemischte baufläche ausgewiesen. 
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B.1.4.  radVErkEhrskonzEpt 
BadEn‑BadEn

im Vordergrund des radverkehrskonzeptes steht die 
sichere und komfortable Führung des radverkehrs auf 
wichtigen wegeverbindungen im gesamten stadtgebiet.  
hierzu wurde im herbst 2012 bei der Planungsgemein‑
schaft Verkehr PgV Alrutz aus hannover die erstellung 
eines radverkehrskonzeptes in Auftrag gegeben. das 
Planungsbüro erarbeitete in enger zusammenarbeit mit 
der Fahrradbeauftragten und der Arbeitsgruppe rad ein 
radverkehrsnetz, das alle wichtigen ziele des radver‑
kehrs berücksichtigt. 

es wurden folgende ziele für baden‑baden formuliert: 

 f spürbare steigerung der Fahrradnutzung 

 f erhöhung der Verkehrssicherheit für den radfahrer

das radverkehrsnetz stellt eine hauptroute von der 
Lichtentaler Allee kommend über den klosterplatz, 
durch die hauptstraße, über den brahmsplatz und den 
clara‑schumann‑Platz und weiter nach oberbeuern dar. 

Abb.5 Radverkehrskonzept Baden-Baden
Planungsgemeinschaft Verkehr - PGV Alrutz, Stand Mai 2013

im bereich des brahmsplatzes knickt die Achse zudem 
ab und schafft eine Verbindung nach geroldsau. beide 
routen werden zudem als empfohlene schul‑radwege‑
verbindung aufgenommen. eine nebenroute führt über 
die maximilianstraße. 

Für die bereiche im Plangebiet werden im radverkehrs‑
konzept folgende maßnahmen vorgeschlagen: 

1. klosterplatz: zufahrt für den gegengerichteten rad‑
verkehr in Lichtentaler Allee deutlich kennzeichnen 
(einfahrttasche markieren) 

2. hauptstraße: markierungslösung prüfen, alternativ 
Anordnung tempo 30

3. beuerner straße: belag ausbessern, durchgehende 
markierung beidseitiger schutzstreifen erneuern

4. geroldsauer straße: beidseitig schutzstreifen mar‑
kieren
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b.2  historische 
entwickLung

Lichtental ist ein teilort baden‑badens der erstmals im 
Jahr 1243 als „Lucida Vallis“ erwähnt wurde. die einst 
kleine Ansiedlung mit wenigen hütten, früher auch als 
büren oder beuern bezeichnet, verteilte sich über den 
talgrund des oosbaches und vereinzelt über die um‑
liegenden berghänge. seit 1288 stand den bewohnern 
unter der Lehnsherrschaft der äbtissin Adelheid das 
mitbenutzungsrecht der badener gemarkung zu, die 
so das holzhandwerk der küblerei betrieben und mit 
ihren erzeugnissen einen erfolgreichen handel führten. 
neben dieser holzarbeit wurde vorrangig Ackerbau und 
Viehzucht betrieben. Auf dem schafberg liegen die ge‑
bäude der kloster‑schäferei, dort weideten einst rund 
400 schafe. 

Als die bewohner 1803 aus der Lehnsherrschaft ent‑
lassen wurden, zählte der ort etwas 180 wohnhäuser. 
im Jahr 1863 zählte beuern bereits 2.847 einwohner. 
in diesem Jahr entschloss man sich dazu, den ort, der 
jahrelang durch das kloster geprägt wurde, „Lichtental“ 
zu nennen. der teilort befindet sich südöstlich der Alt‑
stadt baden‑badens, jüngere siedlungserweiterungen 
ließen Lichtental aber bereits im 19. Jahrhundert mit 
der Altstadt baulich verwachsen. im Jahr 1909 wurde 
Lichtental schließlich in baden‑baden eingemeindet. im 
zweiten weltkrieg wurde der ort von bomben getroffen 

und die st.‑bonifatius‑kirche brannte dabei vollständig 
aus.

bedingt durch die vom oosbach und dem grobbach ge‑
formte enge tallage führen durch Lichtental seit jeher 
wichtige wegeverbindungen von baden‑baden in den 
schwarzwald. zu herausragender bedeutung hat sich 
dabei die Lichtentaler Allee entwickelt. der ursprüng‑
liche Flurweg vom kloster Lichtenthal zum städtischen 
markt wurde zum beginn des 19. Jahrhunderts zu einer 
3,5 km langen Allee ausgestaltet und „gehört heute zu 
den ersten Adressen unter den weltberühmten Flanier‑
meilen.“1 Als Fahrradstraße ist sie dem nicht motorisier‑
ten Verkehr vorbehalten und endet am klosterplatz. in 
Verlängerung hierzu hat sich die heutige hauptstraße als 
wichtiges rückgrat herausgebildet. sie führt schließlich 
an den brahmsplatz, jenen bereich, dem am ehesten die 
rolle der „mitte Lichtentals“ beigemessen werden kann. 

1 Quelle: Homepage der Stadt Baden-Baden, abgerufen am 
26.04.2023, https://www.baden-baden.com/media/attraktionen/
lichtentaler-allee#/article/6ff5581d-f2aa-4937-9d02-d182fe21e472

Abb.6 Ausschnitt aus historischem Gemarkungsplan (Baden), entstanden im Zusammenhang mit der 
systematischen Katastervermessung im Großherzogtum Baden zwischen 1857 und 1935

Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Baden-Württemberg, leo-bw.de
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Abb.7 Begräbniß im Convents Garten des Klosters Lich-
tenthal

Generallandesarchiv Karlsruhe; abgerufen über https://www.leo-bw.de/web/
guest/detail-gis/-/Detail/details/DOKUMENT/labw_findmittel_02/

labw-4-1575821/Begr%C3%A4bni%C3%9F+im+Convents+Garten+-
des+Klosters+Lichtenthal+Bild+1 am 19.08.2021 

Abb.8 Das Kloster Lichtenthal vom Cäcilienberg hinter der 
Mühle

Generallandesarchiv Karlsruhe; abgerufen über https://www.leo-bw.de/web/guest/
detail-gis/-/Detail/details/ORT/labw_ortslexikon/5192/Lichtental++Ba-

den-Baden+BAD%3B+Ansichten am 19.08.2021 

Abb.9 Die Zisterzienserinnenabtei Lichtenthal. Lithographie 
von C. Guise, um 1800 

www.kloester-bw.de, über: https://www.leo-bw.de/web/guest/detail-gis/-/Detail/
details/DOKUMENT/labw_kloester/247/Zisterzienserinnenabtei%20

Lichtenthal

namensgeber des Platzes, der Pianist und komponist 
Johannes brahms (1833‑1897) sowie die Pianistin und 
komponistin clara schumann (1819‑1896) wohnten 
längere zeit in Lichtental. im untersuchungsgebiet fin‑
det man neben dem brahmsplatz auch den clara‑schu‑
mann‑Platz als schlüsselorte vor.

Für die weitere städtebauliche betrachtung und Überle‑
gungen zur organisation der Verkehrsströme erscheint 
wichtig, dass die hauptstraße zu den frühsten entste‑
hungsgeschichtlich relevanten und somit prägenden 
stadtelementen zählt. dies belegt der historische ge‑
markungsplan des großherzogtum baden aus den 
Jahren 1857 bis 1935. die maximilianstraße hingegen 
wurde zu einem späteren zeitpunkt dem historischen 
straßen‑ und wegenetz hinzugefügt.

Von den vorhandenen denkmälern in Lichtental seien an 
dieser stelle besonders das kloster Lichtenthal und das 
brahmshaus herausgehoben.

kloster lichtenthal

das kloster Lichtenthal markiert den westlichen rand 
des untersuchungs‑ und Planungsbereichs des vorlie‑
genden iseks. es ist teil der satzung zum schutz der 
gesamtanlage baden‑baden gemäß §19 des denkmal‑
schutzgesetztes (dschg). darüber hinaus ist es als 
kulturdenkmal von besonderer bedeutung nach §12 
dschg eingestuft. 

das kloster Lichtenthal wurde im Jahr 1243 von der 
markgräfin irmgard auf dem gut des ministerialen Albert 
Vogt von wöllhausen gestiftet. im Jahr 1288 wurden die 
aus backnang überführen gebeine von hermann V. aus 
backnang nach Lichtental überführt und vor dem hoch‑
altar beigesetzt. markgraf rudolf i. stiftete daher 1288 
die Fürstenkapelle als grablege. Als während des Pfälzi‑
schen erbfolgekriegs am 24. August 1689 die stadt ba‑
den in brand gesetzt wurde, blieb Lichtenthal verschont. 

im Jahr 1809 öffnete kurfürst Friedrich von baden die 
kirche dem Pfarrgottesdienst. die klosterfrauen über‑
nahmen 1815 den unterricht der beuerner mädchen, 
bis ins Jahr 1940 unterhielt das kloster eine höhere 
mädchenschule.

heute charakterisiert den klosterhof der marienbrunnen 
mit der mariensäule des 17. Jahrhunderts. das Amts‑
haus dient als schule. die ökonomiegebäude des 18. 
Jh. sind als stätte der begegnung umgebaut, ergänzt 
durch eine buch‑ und kunsthandlung und Ausstellungs‑
räume. im kloster leben heute unter zeitgemäßen Ver‑
hältnissen 25 Professen und einige novizinnen1.

1 https://www.leo-bw.de/web/guest/detail-gis/-/Detail/details/DOKU-
MENT/labw_kloester/247/Zisterzienserinnenabtei%20Lichtenthal 
(aufgerufen am 21.02.2023) Abb.10 Kloster aus der Vogelschau, rekonstruierter Zustand vor 

den nach 1728 erfolgten Neubauten, Handzeichnung um 1775 
www.kloester-bw.de, über: https://www.leo-bw.de/web/guest/detail-gis/-/Detail/details/

DOKUMENT/labw_kloester/247/Zisterzienserinnenabtei%20Lichtenthal
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Abb.11 Barbara Veus, Äbtissin von Lichtenthal (1551-1597), 
auf einem Gemälde des 17. Jahrhunderts 

www.kloester-bw.de, über: https://www.leo-bw.de/web/guest/detail-gis/-/Detail/
details/DOKUMENT/labw_kloester/247/Zisterzienserinnenabtei%20

Lichtenthal

Abb.12 Brahmshaus, 2019
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

brahmshaus

das unter denkmalschutz stehende brahmshaus in 
der maximilianstraße blickt auf eine weitreichende ge‑
schichte zurück. „manche stunde habe ich da verlebt 
und manche hübsche noten geschrieben, traurige und 
lustige ‑ was auf das glück der stunde keinen einfluss 
hatte“2 denkt Johannes brahms, der das obergeschoss 
des brahmshauses bewohnte, im Jahr 1878 an seine 
zeit in Lichtental zurück. 

im Jahr 1966 stand zur diskussion, das komponisten‑
haus auf seinem Felsvorsprung abzureißen, bis sich die 
brahms‑gesellschaft dem objekt annahm und es vor 
dem Abriss rettete. 

heute ist das brahmshaus ein museum. dieses wurde 
in dem im stil der zeit eingerichteten räume unterge‑
bracht, die Johannes brahms während der sommer‑
monate 1865 bis 1874 bewohnte. zur Ausstellung ge‑
hören eine Fotodokumentation und erinnerungsstücke 
aus dem Leben des komponisten, ferner zeugnisse zu 
brahms, robert und clara schumann und Joseph Joa‑
chim.

2 Bürger retten Denkmale - Denkmalstiftung Baden-Württemberg - 
Stiftung bürgerlichen Rechts, Denkmalstimme 4, 2021
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b.3  restriktionen

der stadtteil Lichtental liegt im naturpark „schwarzwald 
mitte/nord“ und in einem thermalschutzgebiet zone 3. 
siedlungsnah befindet sich das Landschaftsschutzge‑
biet „baden‑baden“, in welches mit dem Plangebiet 
jedoch nicht eingegriffen wird. offenlandbiotope gren‑
zen an das Plangebiet an, ein eingriff ist auch hier nicht 
erforderlich.

entlang der haupterschließungsachsen erstrecken 
sich Überschwemmungsgebiete (hQ100). hQ100 be‑
zeichnet den hochwasserabfluss, der im statistischen 
mittel einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten 
wird. diese Flächen haben insbesondere für die bau‑
leitplanung relevanz. nach § 65 des wassergesetzes 
für baden‑württemberg gelten die gebiete, in denen ein 
hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu 
erwarten ist, als festgesetzte Überschwemmungsge‑
biete, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf. 
Für diese gebiete werden in § 78 wasserhaushaltsge‑
setz des bundes besondere schutzvorschriften formu‑
liert. grundsätzlich ist die Ausweisung neuer baugebiete 
auf diesen Flächen untersagt. unter bestimmten Voraus‑
setzungen sind Ausnahmen zugelassen. darunter zählt 
die errichtung von hochwasserschutzmaßnahmen.  im 
bereich der geroldsauer straße wurde bereits  eine mo‑
bile hochwasserschutzeinrichtung errichtet. die Über‑
flutungstiefen bewegen sich in den meisten bereichen 
zwischen 0 und 0,5m, in teilbereichen erreichen sie 
1,0‑1,5m. das thema hochwasser bleibt ein wichtiges 
thema für Lichtental, das bei Planungen berücksichtigt 
werden muss.

ein Verdacht auf Altlasten besteht im bereich des be‑
triebshofs aufgrund des dort ursprünglich angesiedelten 
eisenbahndepots, jedoch ist diese Fläche nicht im Alt‑
lastenkataster geführt. weitere hinweise auf schädliche 
bodenveränderungen sind bisher nicht bekannt. Für um‑
fangreiche baumaßnahmen empfiehlt sich jedoch eine 
umwelttechnische Voruntersuchung. der Altstandort 
der schlosserei metzmaier ist im Altlastenkataster als 
b‑Fall geführt, jedoch besteht hier kein handlungsbe‑
darf, da eine gefährdung nicht anzunehmen ist. 
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b.4  eigentumsVerhäLtnisse

die eigentumsstruktur innerhalb des untersuchungs‑
gebietes ist von unterschiedlichen öffentlichen und pri‑
vaten Liegenschaften geprägt. insgesamt befinden sich 
152 Flurstücke gänzlich innerhalb und 24 Flurstücke 
teilweise innerhalb der Abgrenzung. 

Von den etwa 102.000 m² untersuchungsgebiet befin‑
den sich ca. 57.000 m² in privater hand. der Anteil an 
grundstücken im Privateigentum beläuft sich somit auf 
56 %. 

die öffentlichen Flächen befinden sich im eigentum von 
den stadtwerken, von städtischen ämtern und weiteren 
Fachbereichen sowie der gse und belaufen sich mit ei‑
ner Fläche von ca. 45.000 m² auf etwa 44 % . 

die schwierigkeit bei einer sanierungsmaßnahme mit 
einem hohen Anteil an Privateigentum ist vor allem die 
gemeinsame Ausrichtung auf einheitliche sanierungs‑
ziele und die Aktivierung der mitwirkungsbereitschaft. 

dafür ist eine frühzeitige einbindung, beteiligung und 
Abstimmung mit den eigentümern sowie eine schritt‑
weise, vorausschauende und kostendeckungsorien‑
tierte durchführung der sanierung unabdingbar.



C BEtEILIGunG
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Ausländeranteil

c.1  beteiLigung der 
betroffenen und der 
bÜrgerschaft

im rahmen des Prozesses wurde die bürgerschaft suk‑
zessive über das Verfahren informiert. im Vorfeld der 
stellung des Antrags auf städtebaufördermittel wurde 
eine ausführliche grobanalyse erstellt, die sowohl den 
städtischen gremien und den Fördermittelgebern als 
auch der bürgerschaft vorgestellt wurde. zuletzt wurde 
die grobanalyse im mai 2022 zum tag der städtebau‑
förderung im rahmen eines stadtteilspaziergangs er‑
läutert und um den aktuellen stand zur erstellung des 
integrierten städtebaulichen entwicklungskonzepts 
(isek) ergänzt. darüber hinaus wurde von der stadt‑
verwaltung und dem sanierungsträger eine erste Auf‑
taktgesprächsrunde mit dem gemeinderat und Lichten‑
taler schlüsselakteuren organisiert. der abgestimmte 
entwurf des iseks wird der bürgerschaft im April 2023 
vorgestellt, so dass in diesem zuge noch letzte Anre‑
gungen eingebracht werden können, bevor der gemein‑
derat den satzungsbeschluss zum sanierungsgebiet 
„Lichtental“ fasst.

neben der stetigen information der bürgerschaft wurden 
im sommer 2021 zusätzlich die eigentümer und die ge‑
werbetreibenden im untersuchungsgebiet in Form einer 
Fragebogenaktion beteiligt. ziel war es, informationen 
über die nutzung und den zustand des gebäudebe‑
stands zu erhalten und durch subjektive bewertungen 
lokale bzw. allgemeine defizite im untersuchungsge‑
biet verorten zu können. darüber hinaus wurden An‑
regungen und wünsche sowie die einstellung zu der 
geplanten sanierungsmaßnahme abgefragt.

insgesamt wurden 307 eigentümer und weg‑Verwal‑
tungen und 53 gewerbetreibende angeschrieben. der 
Fragebogenrücklauf betrug 30,9 % bzw. 35,8 %.

c.1.1.  altErsstrUktUr 

die Analyse der Altersstruktur zeigt, dass im unter‑
suchungsgebiet etwas mehr kinder, Jugendliche und 
junge erwachsene unter 20 Jahren leben (18,4 %) 
als im gesamten stadtkreis baden‑baden (16,7 %). in 
den Altersgruppen der 20 bis 59‑jährigen und der über 
60‑jährigen gibt es dagegen kaum einen unterschied. 
die werte des untersuchungsgebiets (48,6 % bzw. 33,0 
%) unterscheiden sich von denen des gesamten stadt‑
kreises baden‑baden (49,6 % bzw. 33,7 %) lediglich 
um einen bereich von einem bzw. weniger als einem 
Prozent.

c.1.2.  aUsländErantEil

die Anzahl der im untersuchungsgebiet lebenden Per‑
sonen, die nicht die deutsche staatsbürgerschaft besitzt 
(26,0 %), ist etwas höher als im stadtkreis baden‑ba‑
den (23,3 %). Allerdings ist der unterschied nicht so 
übermäßig groß, dass man das untersuchungsgebiet 
als bevorzugtes wohnquartier dieser Personengruppe 
bezeichnen könnte. dagegen ist der Ausländeranteil in 
Land (17,6 %) und bund (12,7 %) deutlich niedriger als 
im untersuchungsgebiet.

Abb.13 Ausländeranteil
GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH
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c.1.3.  altEr Und nUtzUng dEr 
gEBäUdE

Lediglich ein vergleichsweise kleiner Anteil der gebäude 
im untersuchungsgebiet wurde vor 1900 (7 %) bzw. 
vor 1850 (7 %) erbaut. dagegen wurde der großteil 
der gebäude (46 %) im zeitraum zwischen 1900 und 
1949 errichtet. da Lichtental im zweiten weltkrieg auch 
ziel von bombenangriffen war und dadurch zahlreiche 
gebäude zerstört wurden, liegt die Vermutung nahe, 
dass der überwiegende teil der im vorgenannten zeit‑
raum errichteten gebäude vermutlich 1945 oder später 
erbaut wurde. Auch im zeitraum von 1950 bis 1999 ist 
mit einem Anteil von 35 % an den insgesamt errichteten 
gebäuden eine rege bautätigkeit zu verzeichnen. Ver‑
mutlich fällt auch hiervon ein größerer teil in die nach‑
kriegsjahre. in den Jahren ab 2000 wurde kaum noch 
neu gebaut. in diesem zeitraum wurden lediglich 5 % 
der gebäude im untersuchungsgebiet errichtet.

bei der nutzung der gebäude im untersuchungsgebiet 
zeichnet sich ein deutliches bild ab. der größte teil der 
gebäude (62 %) sind reine wohngebäude. etwas mehr 
als ein drittel der gebäude (35 %) werden als wohn‑ 
und geschäftsgebäude genutzt. meist mit einer Laden‑
nutzung im erdgeschoss und einer wohnnutzung des 
restlichen gebäudes. Lediglich ein recht geringer Anteil 
(3 %) der gebäude im untersuchungsgebiet wird als 
reines geschäfts‑ oder betriebsgebäude genutzt.   

c.1.4.  EinstEllUng zUr saniErUng

bisher kann ein reges interesse der bürgerschaft an der 
geplanten sanierungsmaßnahme verzeichnet werden. 
das sanierungsverfahren an sich wird von einem groß‑
teil (63 %) positiv bewertet. generelle bedenken gegen‑
über dem Verfahren hat lediglich ein sehr kleiner teil der 
bürger (rund 4 %). 

Auch bei den gewerbetreibenden überwiegt die posi‑
tive einstellung zum sanierungsverfahren (84 %). ein 
kleinerer teil der gewerbetreibende sieht das Verfahren 
kritisch (rund 10 %). 

Abb.14 Baujahr der Gebäude
GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH

Abb.15 Bewertung der Sanierung durch Eigentümer / 
Bewohner

GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH

Abb.16 Bewertung der Sanierung durch Gewerbetreibende
GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH
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c.1.5.  gEplantE MassnahMEn iM 
priVatEn BErEich

die in den Fragebögen genannten geplanten maßnah‑
men im privaten bereich zeigen eine klare tendenz zu 
modernisierungsmaßnahmen an der Außenhülle der 
gebäude. Aber auch der Anteil derer, die sanitär‑ und 
elektroinstallationen sowie die heizungsanlage erneuern 
möchten, ist relativ hoch. generell plant rund ein drittel 
der befragten Privateigentümer fest mit der durchfüh‑
rung von modernisierungsmaßnahmen. ein kleinerer 
Anteil der Privateigentümer ist noch unentschlossen, 
kann sich aber vorstellen in den nächsten Jahren mo‑
dernisierungsmaßnahmen durchzuführen.

c.1.6.  anrEgUngEn Und wünschE zUr 
saniErUng

bei der befragung der eigentümer und der gewerbetrei‑
benden zeigen sich in großen teilen Überschneidungen 
bei den gewünschten sanierungsmaßnahmen. Vor 
allem die folgenden maßnahmen wurden von beiden 
gruppen am häufigsten genannt:

 f umgestaltung öffentlicher bereiche / straßen und 
Plätze

 f rad‑ und Fußwegeverbindungen / Verkehrsberuhi‑
gung

 f Parkierung / öffentliche stellplätze

 f Verbesserung der Versorgung und Attraktivität der 
geschäftslagen

 f schaffung von straßenbegleitgrün und Aufwertung 
von grünflächen

 f modernisierung / instandsetzung von gebäuden

Abb.17 Geplante Modernisierungsmaßnahmen der Eigentümer
GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH
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c.2  beteiLigung der träger 
öffentLicher beLange

mit nachfolgend aufgeführten trägern öffentlicher be‑
lange und sonstigen einrichtungen wurde im zuge der 
Planung informations‑ und erörterungstermine veran‑
staltet. die im rahmen der beteiligung vorgebrachten 
Anregungen wurden im konzept berücksichtigt, gene‑
relle bedenken, welche die Planungskonzeption an sich 
in Frage gestellt hätten, kamen nicht auf.

 f referat des oberbürgermeisters

 f Fb Planen und bauen

 f Fg tiefbau

 f Fg stadtplanung und untere denkmalschutzbehörde

 f Fg gebäudemanagement

 f Fg Park und garten

 f Fg straßenverkehr

 f Fg bauordnung

 f Fg Liegenschaften

 f Fg öffentliche ordnung

 f Fg umwelt und Arbeitsschutz

 f stabsstelle welterbe und stadtgestaltung

 f stabsstelle zentrale entwicklungsplanung / mobilität

 f stadtwerke baden‑baden, Verkehrsbetriebe und 
Parkgaragen

 f stadtwerke baden‑baden, Ver‑ und entsorgung

 f Feuerwehr

weitere nachfolgend aufgeführte träger öffentlicher be‑
lange wurden um schriftliche stellungnahme gebeten. 
die im rahmen der beteiligung vorgebrachten Anre‑
gungen wurden im konzept berücksichtigt, generelle 
bedenken, welche die Planungskonzeption an sich in 
Frage gestellt hätten, kamen nicht auf.

 f AdFc

 f bkV

 f bn netze

 f dehogA

 f dPdhL real estate deutschland gmbh

 f gkb gemeinschaftskraftwerke baden‑baden

 f handelsverband südbaden Freiburg

 f handwerkskammer karlsruhe

 f katholische kirchengemeinde baden‑baden

 f nAbu baden‑baden sinzheim

 f nationalpark schwarzwald

 f netze bw

 f regierungspräsidium karlsruhe

 f regierungspräsidium stuttgart

 f syna gmbh

 f terranets bw

 f transnet bw

 f vodafone

 f zweckverband hochwasserschutz
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c.3  bÜrgerinformationsVer-
anstaLtung

Am 04.04.2023 fand eine bürgerinformationsveranstal‑
tung im goldenen Löwen in Lichtental statt. nach einer 
begrüßung durch herrn oberbürgermeister späth und 
herrn wieland von der gse folgte ein kurzer input zu 
den sanierungsgebieten „oos“ und „südliche neustadt“ 
in baden‑baden und anschließend ein impulsvortrag 
zum sanierungsgebiet „Lichtental“. der aktuelle rah‑
menplan zum sanierungsgebiet inkl. der neuen Ver‑
kehrsführung wurden präsentiert. im Anschluss hatten 
die bürgerinnen und bürger die möglichkeit, sich an drei 
themenstellwänden (Verkehr, städtebau und gestal‑
tung, sanierungsgebiet) weiter zu informieren, Fragen 
zu stellen, kritik, Lob, wünsche und Anregungen abzu‑
geben. 

die Veranstaltung im goldenen Löwen war sehr gut be‑
sucht. insgesamt nahmen etwa 150 bürgerinnen und 
bürger teil. 

Alle Anregungen wurden im rahmen der Ausarbeitung 
des iseks Lichtental geprüft und teilweise bereits einge‑
arbeitet. einige maßnahmen können erst im rahmen der 
konzeptumsetzung abschließend geprüft und hinsicht‑
lich ihrer umsetzbarkeit bewertet werden. 

Folgende Anregungen der bürgerinnen und bürger wur‑
den beispielsweise bereits in das städtebauliche ent‑
wicklungskonzept aufgenommen: 

•	 darstellung des geplanten weinguts in der hilda‑
straße 

•	 darstellung der Fußgängerüberwege in der maxi‑
milianstraße und der hauptstraße im bereich des 
brahmsplatzes

•	 tempo 30 statt tempo 20 im verkehrsberuhigten 
geschäftsbereich in der hauptstraße 

•	 maßnahme: Prüfung rechtseinbieger von der eck‑
bergstraße in die maximilianstraße

•	 maßnahme: Prüfung Lichtsignalanlage an der kreu‑
zung schafbergstraße / maximilianstraße

•	 maßnahme: Prüfung von maßnahmen zur Lärmmin‑
derung entlang der maximilianstraße

•	 maßnahme: Prüfung Linksabbieger aus gustav‑
stroh‑straße in die maximilianstraße

Abb.18 Bürgerinformationsveranstaltung 04.04.2023 im Goldenen Löwen
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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übersicht der Ziele

die strukturelle und städtebauliche Analyse bestätigt 
die ergebnisse aus der grobanalyse, dass teilweise er‑
hebliche strukturelle und bauliche mängel innerhalb des 
untersuchungsgebietes vorliegen. 

sie bildet durch die offenlegung von missständen die 
wesentliche grundlage für die Formulierung von zie‑
len und zwecken der sanierung. zweck der sanierung 
ist die nachhaltige beseitigung der wesentlichen und 
strukturellen missstände. orientierend dafür wurden 
insgesamt 6 Ziele, untergeordnete teilziele und entspre‑
chende maßnahmen zur zielerreichung identifiziert, die 
im weiteren näher erläutert werden: 

teil- und Gesamtmodernisierung von 
Gebäuden unter besonderer Würdigung 
der klimapolitischen ziele der Stadt  
Baden-Baden bzw. der energetischen 
Gebäudesanierung

zIEl 1

Erhalt und Pflege des Ortsbildes 
unter besonderer Würdigung des  
unESCO-Welterbes, des Denkmalschut-
zes und des geschichtlich-städtebaulich 
prägenden Kontexts.

zIEl 2

Förderung eines ausgewogenen, vielfäl-
tigen und zugleich differenzierten nut-
zungsgefüges.

zIEl 3

Weiterentwicklung der Verkehrsorgani-
sation zur unterstützung nachhaltiger 
Mobilitätsformen und Steigerung von 
Aufenthaltsqualitäten.

zIEl 4

Aufwertung der öffentlichen räume 
durch Gestaltung; öffentliche Leitinves-
tition als Katalysator für eine strukturell 
positive Entwicklung des Quartiers.

zIEl 5

Gestalterische Aufwertung privater 
Freiflächen und Aktivierung von Aufent-
haltspotentialen z.B. in Innenhöfen und 
Gärten.

zIEl 6
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d.1 zieL 1 - teiL- und gesamtmodernisierung Von gebäuden
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d.1.1.  analysE gEBäUdEsUBstanz 

die bewertung der baulichen substanz beschreibt den 
baulichen zustand der vorhandenen gebäude nach den 
kategorien:

Leichte mängel, mittlere mängel und erheb-
liche mängel.

zudem wurde der zustand von Fassaden und schau‑
fenstern in geschäftslagen aufgenommen. die bewer‑
tung erfolgte bei einer ortsbegehung im mai 2019 und 
wurde im Februar 2023 aktualisiert. die vorgenommene 
bewertung stellt eine momentaufnahme des äußerlich 
sichtbaren gebäudezustandes dar. besonderes Au‑
genmerk wurde dabei auf den baulichen zustand der 
Fassade mit sockel und dachanschlüssen gelegt. er‑
kennbare schadstellen durch Feuchteeinwirkungen, 
risse oder kältebrücken gingen dabei besonders in die 
bewertung ein. ebenso berücksichtigt wurde die ge‑
staltungsqualität und die integration in den historischen 
kontext.

innerhalb des untersuchungsgebiets liegen 280 bauli‑
chen Anlagen. nebennutzungen in hinterhöfen oder an‑
dere bauliche Anlagen in Form von gebäuden, die keine 
Außenwirkung haben, wurden im zuge der Vu nur zum 
teil untersucht.

174 der untersuchten gebäude weisen eine gute bau‑
substanz ohne sichtbare mängel auf. dieser Anteil be‑
läuft sich auf rund 62%. 8 gebäude (3%) weisen im 
grunde genommen eine gute bausubstanz auf, haben 
jedoch eine schlechte Außenwirkung aufgrund von ge‑
staltungsdefiziten in den schaufensterbereichen im erd‑
geschoss. 51 gebäude (18%) weisen leichte mängel in 
der bausubstanz auf, 31 gebäude (11%) mittlere män‑
gel und erhebliche mängel sind an 16 baulichen Anlagen 
(6%) festzustellen.

teil- und Gesamtmodernisierung von 
Gebäuden unter besonderer Würdigung 
der klimapolitischen ziele der Stadt Ba-
den-Baden bzw. der energetischen Ge-
bäudesanierung

zIEl 1
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d.1.2.  inForMiErEn üBEr diE 
saniErUng Und ihrE ziElE 

 Teilziell:Â informieren der bürgerschaft und immobi-
lieneigentümer über die sanierung, ihre Ziele und die 
bedeutung der modernisierung des Gebäudebestands

Über die instrumente der sanierung und Förderkulisse 
können eigentümern Anreize geboten werden, moder‑
nisierungsmaßnahmen an ihren immobilien durchzu‑
führen. Form und umfang der möglichen Förderung 
regelt neben der Förderrichtlinie die satzung zur sa‑
nierung. der Fördermittelgeber folgt dabei der regel, 
maßnahmen nur einmalig zu fördern. hinsichtlich der 
eigentümer ist insofern davon auszugehen, dass keine 
erfahrungswerte im umgang mit sanierungsgebieten 
vorliegen. es wird folglich auch vom umfang der in‑
formationen über ziele, maßnahmen und chancen z.b. 
im zusammenhang mit der benachrichtigung über die 
grundbucheintragung des sanierungsvorbehalts ab‑
hängen, inwieweit der erneuerungsprozess gelingen 
wird. möglichkeiten der information sind: 

 f öffentliche informationsveranstaltungen

 f Anschreiben der eigentümer

 f Presseartikel in der tagespresse und im Amtsblatt

 f Präsenz im internet (stadt baden‑baden und gse) 

 f erstellen von Flyern und broschüren

 f stadtrundgänge

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f die bürger/innen bei wichtigen kommunalpo‑
litischen Planungsvorhaben in die entschei‑
dungsfindung einbeziehen 

die weiterentwicklung und möglichst langfristige nut‑
zung des gebäudebestandes sowie der darin gebun‑
denen materialien stellt einen wichtigen hebel für mehr 
nachhaltigkeit im bauen dar. um die klimaziele der stadt 
baden‑baden zu erreichen, muss der sanierung und der 
modernisierung von bestandsgebäuden daher eine Pri‑
orisierung gegenüber Abriss und neubau eingeräumt 
werden. dazu muss die energetische sanierungsquote 
erhöht werden, um den energieverbrauch von be‑
standsgebäuden zu reduzieren und somit emissionen 
einzusparen. gleichzeitig leistet die inwertsetzung des 
gebäudebestands einen wichtigen beitrag zur effizi‑
enten Flächennutzung und hilft dabei, einen übermäßi‑
gen Flächenverbrauch durch siedlungserweiterungen 
(wachstum „nach Außen“) zu vermeiden. wesent‑
licher bestandteil der stadterneuerungs‑ und entwick‑
lungsstrategie von bund und Ländern besteht dement‑
sprechend in der Qualifizierung der gebäudesubstanz.

bei der bewertung der baulichen substanz fällt auf, dass 
vor allem gebäude entlang der haupterschließungsach‑
sen, der haupt‑, beuerner‑, und geroldsauer straße, 
unter erkennbaren mängeln leiden und sich dies auf das 
erscheinungsbild von Lichtental auswirkt. neben den 
baulichen Anlagen weist aber auch der straßenraum 
einen erheblichen sanierungsbedarf auf.

ein besonderes Augenmerk gilt bei der sanierung des 
gebäudebestands den denkmalgeschützten gebäuden. 
das denkmalschutzgesetz stellt hier besondere Anfor‑
derungen, die im zuge der sanierung eingehalten wer‑
den müssen. 

Folgende denkmalgeschützte gebäude weisen bauliche 
mängel auf: 

 f das gebäude „cäcilienstraße 6“ erhebliche mängel 

 f das gebäude „hauptstraße 67 (werkstatt)“ mittlere 
mängel

 f drei gebäude mit leichten mängeln: maximilian‑
straße 110, hauptstraße 67, hauptstraße 91
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d.1.3.  anpassUng dEr gEBäUdE an 
künFtigE anFordErUngEn

 Teilziell:Â anpassung des Gebäudebestands an der-
zeitige und künftige anforderungen

unsere gesellschaft befindet sich in einem fortlau‑
fenden demografischen und sozialen wandel. zudem 
machen die herausforderungen in zusammenhang mit 
dem globalen klimawandel eine erhebliche reduzierung 
der co²‑emissionen erforderlich, was wiederum Anpas‑
sungen im gebäudesektor erzwingt. demzufolge muss 
es ziel sein, die lokal vorhandene gebäudesubstanz in 
wesentlichen merkmalen zu qualifizieren. hierzu zählen 
beispielsweise:

 f die energetische sanierung 

 f die baubiologische modernisierung und schad‑
stoffsanierung

 f herstellung von barrierefreiheit

 f schaffung zusätzlichen wohnraums

 f Flexibilisierung

 f differenzierte wohnraummodelle

da die damit in Verbindung stehenden maßnahmen und 
investitionen von den eigentümern zu initiieren sind, soll 
dies durch eine kompetente bauherrenberatung im sa‑
nierungsverfahren unterstützt werden.

d.1.4.  koMpEtEntE 
BaUhErrEnBEratUng

 Teilziell:Â kompetente und problembezogene eigen-
tümer- bzw. bauherrenberatung (förderkonditionen, 
vorgehen,...)

zur beteiligung Privater an der sanierungsmaßnahme ist 
eine intensive beratung über die rahmenbedingungen 
der Förderung notwendig. mit der gse gesellschaft für 
stadterneuerung baden‑baden mbh verfügt die stadt 
baden‑baden über einen kompetenten Ansprechpartner 
mit langjährigen erfahrungen in der durchführung von 
sanierungsmaßnahmen im stadtgebiet: 

Gse Gesellschaft für stadterneuerung und 
stadtentwicklung baden-baden mbh
Pariser ring 37
76532 baden‑baden
telefon: 07221‑99292‑0
http://www.gse‑baden‑baden.de/

interessenten erhalten hier informationen unter anderem 
über: 

 f Fördervoraussetzungen

 f Verfahrensabläufe und

 f Förderumfänge
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d.2 zieL 2 - erhaLt und PfLege des charakteristischen ortsbiLds
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eine besonderheit im sanierungsgebiet Lichtental ist 
sicherlich die Angrenzung an das unesco‑welterbe. 
dieses umfasst die historische innenstadt baden‑ba‑
dens, zieht sich über die Lichtentaler Allee und schließt 
das kloster Lichtenthal in seine kernzone mit ein. die 
übrigen bereiche Lichtentals liegen in der Pufferzone. 
die Pufferzone umgibt die kernzone gleichmäßig zu al‑
len seiten. sie dient dem schutz der visuellen integrität 
der kernzone. insbesondere die sensiblen, historischen 
blickachsen können durch die Pufferzone geschützt 
werden.

mit der maximilian‑, beuerner, haupt‑ und geroldsauer 
straße liegen wesentliche haupteinfahrtsrouten aus 
dem schwarzwald in die stadt im Plangebiet. 

das sanierungsgebiet umfasst die historische mitte 
Lichtentals mit zahlreichen denkmälern und einem be‑
sonderen baustrukturellen charakter, dessen eigenheit 
bereits maßgeblich in der gründungszeit des ortes ge‑
prägt wurde. 

die Pflege und die sorgfältige weiterentwicklung un‑
serer ortsbilder tragen zum erhalt dieser ortsidentität, 
zur Qualität unserer gebauten umwelt und zu unserem 
wohlbefinden bei. 

ziel und zweck der sanierung ist unter anderem die be‑
standspflege unter besonderer würdigung der klimapo‑
litischen ziele der stadt baden‑baden bzw. der energe‑
tischen gebäudesanierung, des denkmalschutzes und 
des geschichtlich‑städtebaulich prägenden kontexts 
durchzuführen. Auch der strategische entwicklungsplan 
baden‑baden 2030 formuliert hierzu mehrere entwick‑
lungsziele:

entwicklungsplan baden-baden 2030
 f die städtebauliche Qualität erhalten und stär‑

ken
 f das historisch gewachsene stadtbild bewah‑

ren und zeitgemäß und denkmalgerecht wei‑
terentwickeln

 f den unverwechselbaren städtebaulichen cha‑
rakter der stadtteile erhalten und weiterentwi‑
ckeln

Erhalt und Pflege des Ortsbildes 
unter besonderer Würdigung des  
unESCO-Welterbes, des Denkmalschut-
zes und des geschichtlich-städtebaulich 
prägenden Kontexts.

zIEl 2
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d.2.1.  BEitrag nEUEr BaUVorhaBEn 
zUM Erhalt dEr ortsstrUktUr

 Teilziell:Â neue bauvorhaben müssen die besondere 
ortsstruktur würdigen und zu ihrem erhalt beitragen

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f neue Architektur unter berücksichtigung der 
identität des ortes einfügen

die identität Lichtentals wird durch ein gewachsenes 
stadtbild bestimmt, das aus verschiedenen Architek‑
turepochen zusammengesetzt ist, aber dennoch ein ge‑
schlossenes gesamtbild bildet. zeitgemäße Architektur 
kann das stadtbild qualitätvoll ergänzen, sofern sie sich 
in ihrer kubatur, Formsprache, material‑ und Farbwahl in 
das vorhandene städtebauliche umfeld eingliedert. 

Architektur ist die öffentlichste aller künste. sie steht 
nicht nur für sich selbst, sondern ist eingebunden in 
eine nachbarschaft, ein Quartier, einen stadtteil und 
prägt maßgeblich den öffentlichen raum. somit ist mit 
der Ausgestaltung von gebäuden eine besondere Ver‑
antwortung gegenüber der Allgemeinheit verbunden. 
Für Lichtental gilt dies aufgrund seiner historischen 
strukturen in besonderem maße. dies bedeutet letztlich, 
dass an die gestaltung der gebäude in Lichtental er‑
höhte maßstäbe anzusetzen sind. Als möglichst trans‑
parente und einheitliche grundlage für die beurteilung 
von einzelvorhaben sind entsprechende gestaltungs‑
grundsätze zu erarbeiten. 

darüber hinaus bestehen derzeit folgende regelungs‑
kulisse und beurteilungsmaßstäbe, welche sich auf das 
Plangebiet auswirken: 

 f satzung zum schutz der gesamtanlage baden‑ba‑
den gem. § 19 dschg vom 01.11.2018. das sa‑
nierungsgebiet liegt im nordwestlichen bereich mit 
einer teilfläche innerhalb der gesamtanlage. Auch 
das kloster Lichtenthal mit klosterplatz und kloster‑
mauer liegen innerhalb der gesamtanlage.

 f satzung über den gemeingebrauch und über son‑
dernutzungen in den Fußgängerzonen im stadtkreis 
baden‑baden vom 02.11.2009. sie regelt über den 
gemeingebrauch hinausgehende benutzungen der 
Fußgängerzonen z.b. durch Aufstellungen von ti‑
schen und stühlen oder warenauslagen.

 f gestaltungskonzept innenstadt vom 15.07.2009 
definition gestalterischer standards für möblie‑
rungen und Außendarstellung von gastronomie und 
Ladenlokalen zur Präzisierung der vorgenannten 
satzungen

die entsprechenden dokumentationen vorgenannter 
satzungen inklusive ausführlicher begründungen stellen 
ein hohes maß an transparenz und Planungssicherheit 
für alle beteiligten sicher.

hinsichtlich der beurteilung von bauvorhaben besteht 
dieses maß an Planungssicherheit derzeit nicht. hier 
bewegen sich die Akteure im spannungsfeld einer be‑
urteilung nach: 

 f § 34 baugb ‑ zulässigkeit von bauvorhaben inner‑
halb der im zusammenhang bebauten ortsteile 

 f vorhandenen bebauungsplänen

 f den maßstäben des denkmalschutzes sowohl im 
rahmen der satzung zum schutz der gesamtan‑
lage baden‑baden nach § 19 dschg als auch im 
rahmen der weiteren schutzgüter nach §§ 2 und 
12 dschg

 f den zielen und zwecken der sanierung (mit be‑
schluss zur sanierungssatzung) 

Vor diesem hintergrund regen wir an,…

… die steuerungsmöglichkeiten von bauvorhaben im 
Plangebiet genauer zu untersuchen und juristisch beur‑
teilen zu lassen,

… nach dem Vorbild des gestaltungskonzepts innen‑
stadt einen gestaltungsleitfaden „bauvorhaben im sa‑
nierungsgebiet Lichtental“ zu erarbeiten, in welchem 
derzeit praktizierte und ggf. ergänzend dazu zu entwi‑
ckelnde beurteilungsmaßstäbe in einen zusammenhang 
gestellt werden

eine erste ideensammlung für gestaltungsleitlinien wird 
nachfolgend aufgeführt: 

1. hauptgebäude sind als ruhige baukörper mit mög‑
lichst einfach gehaltener typischer dachform zu 
gestalten. Als typisch herrschen satteldächer vor. 
Vereinzelt, z.b. bei einigen besonderen gebäuden 
sind walm‑ oder mansarddächer zu finden.

2. die trauf‑ und Firstlinien von neubauten haben sich 
an den regel bestimmenden nachbargebäuden zu 
orientieren. bei ansteigendem oder fallendem gelän‑
de sind diese entsprechend der jeweiligen geländeli‑
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nie interpoliert abzuleiten. bei uneinheitlichen nach‑
barschaften sind nicht per se die höheren trauf‑ und 
Firstlinien als maßstab heranzuziehen, vielmehr be‑
darf es einer maßvollen orientierung insbesondere 
an den traditionellen baustrukturen.

3. Auch untergeordnete bauteile wie z.b. erker und 
Quergiebelhäuser sind in ihrer zahl und Ausdehnung 
zu beschränken um straßenraumatmosphären nicht 
übermäßig zu beeinträchtigen.

4. Fassaden sollten im Ausdruck zurückhaltend gestal‑
tet werden. dies umfasst z.b.

 f einen tendenziell größeren Flächenanteil geschlos‑
sener Flächen als Fensterflächen (Ausnahme 
schaufenster im erdgeschoss),

 f die Vermeidung sowohl zu großer Fassadenein‑
heiten als auch zu häufiger Vor‑ und rücksprünge 
(orientierung am bestand)

 f eine zurückhaltende Farbgebung und materialwahl,

 f den einsatz traditioneller materialien und bauele‑
mente

 f umsetzung traditioneller Fassadengliederungen mit 
Qualitäten in den Proportionen, der materialwahl 
und den details 

5. eine differenzierung in den Anforderungen zwischen 
straßen zugewandten Fassaden (hohe Anforde‑
rungen) und blockinnenfassaden (moderate Anfor‑
derungen) oder zwischen Vorder‑ und hinterhaus 
erscheinen angemessen.

6. werbeanlagen sind nur in geringer größenordnung 
(max. 1,5 m²) und nur an der stelle der Leistung zu 
dulden.

7. unnötige Lichtverschmutzung, grelle oder wech‑
selnde beleuchtung ist im Freibereich unzulässig. 
zur Vereinheitlichung der Lichtqualität ist die Licht‑
farbe warmweiß (bis 3.300 kelvin) einzusetzen.

8. bei Frei‑ und Außenanlagen muss auf ortstypische 
und standortgerechte Pflanzen zurückgegriffen wer‑
den. invasive Arten werden ausgeschlossen.

9. bei toten einfriedungen, stützmauern und nach 
möglichkeit auch belägen ist ein traditionsgerechter 
einsatz natürlicher materialien in den Vordergrund 
zu stellen.

d.2.2.  BEsondErE anFordErUngEn 
an diE gEstaltqUalität an 
proMinEntEn stEllEn 

 Teilziell:Â insbesondere im kontext denkmalge-
schützter anlagen, im sichtbarkeitsbereich der ein-
fahrtsrouten (beuerner str., maximilianstraße und 
Geroldsauer str.), in der hauptstraße und an schlüs-
selorten (z.b. ecken der blockränder) sind besondere 
anforderungen an die Gestaltqualität von sanie-
rungs- und bauvorhaben gestellt und erfordern eine 
besondere rücksichtnahme auf die städtebauliche 
situation. 

in einer ausführlichen ortsbildanalyse wurden neben 
den denkmalgeschützten und sonstigen ortsbildprä‑
genden gebäuden auch prägende raumkanten, prä‑
gende gebäude mit Fernwirkung und die baustrukturen 
im einfahrtsbereich des welterbes gekennzeichnet. das 
sanierungsgebiet liegt innerhalb der Pufferzone des un‑
esco‑welterbes. ziel der Pufferzone ist unter anderem, 
die sensiblen, historischen blickachsen und die visuelle 
integrität der kernzone zu schützen. Für das sanie‑
rungsgebiet bedeutet dies, dass die einfahrtsbereiche 
in richtung der kernstadt erhöhten gestalterischen An‑
forderungen unterliegen. 

gebäude, die eine besondere Fernwirkung aufweisen, 
liegen innerhalb und angrenzend an das sanierungsge‑
biet. bei sanierungen und neubauten in deren nähe ist 
rücksicht auf diese gebäude zu nehmen. zu den ge‑
bäuden mit Fernwirkung zählen: 

innerhalb des sanierungsgebietes: 

 f goldener Löwe

Angrenzend an das sanierungsgebiet:

 f brahmshaus
 f kirche st. bonifatius
 f Villa stroh
 f kloster Lichtenthal
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d.2.3.  gEsicht dEs gEBäUdEs 

 Teilziell:Â Die zur straße orientierte fassade (Ge-
sicht des Gebäudes) soll dem öffentlichen raum 
zugewandt, freundlich und mit hoher Gestaltqualität 
ausgestattet sein. 

das gesicht eines gebäudes ist dessen Fassade. zur 
straße gewandt bestimmt es in wesentlichem maß den 
öffentlichen raum und die umgebende nachbarschaft. 
insbesondere die zur straße hin gewandten Fassaden 
sollen freundlich und mit einer hohen gestaltqualität 
ausgestattet sein. die meisten zur straße hin orien‑
tierten Fassaden im sanierungsgebiet Lichtental liegen 
in den einfahrtsbereichen in die kernzone des unes‑
co‑welterbes und unterliegen ohnehin erhöhten Anfor‑
derungen an die gestaltung.

d.2.4.  Erhalt ortsBildprägEndEr 
gEBäUdE

 Teilziell:Â Das ortsbild prägende Gebäude sind zu 
erhalten und bei baulichen mängeln ortsbildgerecht 
zu sanieren.

die optionen der Förderung für modernisierungsar‑
beiten hängt laut Förderrichtlinie maßgeblich von der 
Frage der ortsbildprägung ab. Vor diesem hintergrund 
ist die Frage, was „ortsbildprägend“ bedeutet und die 
entsprechende kartierung intensiv behandelt und abge‑
stimmt worden.

im rahmen der ortsbegehungen wurde deutlich, dass 
unter den gebäuden nicht nur die besonders attraktiven 
baukörper das ortsbild beeinflussen, sondern auch 
eine reihe negativer erscheinungen das ortsbild prä‑
gen ‑ nämlich zum nachteil. eine beschränkung der 
kartierung auf die gelungenen beispiele würde folglich 
deutlich zu kurz greifen. insofern sind im Plan auch jene 
gebäude gekennzeichnet, bei welchen im sinne eines 
positiven ortsbilds deutlicher handlungsbedarf besteht. 

im ergebnis wurden neben den 11 denkmalgeschützten 
gebäuden weitere 39 gebäude als positiv stadtbildprä‑
gend eingestuft. dazu gehören folgende gebäude: 

 f maximilianstraße 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
104, 106, 108

 f ehemaliger kiosk am klosterplatz

 f schafbergstraße 2, 2a, 3, 8, 10

 f eckbergstraße 6

 f hauptstraße 57, 64, 69, 71, 83, 89 (hinterer 
bereich)

 f gustav‑stroh‑straße 10

 f seelachstraße 2, 4

 f geroldsauer straße 2, 4, 9, 12, 14

 f beuerner straße 6, 9, 15, 17, 21, 27, 29, 33

 f Frühlingstraße 1

insgesamt befinden sich im Plangebiet demnach 50 
ortsbildprägende gebäude. 

derzeit werden die ortsbildprägenden gebäude, welche 
noch nicht denkmalgeschützt sind, auf mögliche denk‑
maleigenschaften untersucht. im Plangebiet befinden 
sich nach aktuellem untersuchungsstand 10 gebäude, 
welche als Prüffall eingestuft werden: 

 f beuerner straße 15, 17, 21, 27, 29, 33

 f Frühlingsstraße 1

 f geroldsauer straße 2, 4

 f seelachstraße 4

zusätzlich wurden 12 gebäude aufgrund ihrer negativen 
störenden erscheinung als gebäude mit handlungsbe‑
darf hinsichtlich des ortsbildes eingestuft. 

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f Aufarbeitung der stadtgeschichte
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d.2.5.  EinhaltUng traditionEllEr 
raUMkantEn

 Teilziell:Â Traditionelle raumkanten sind einzuhal-
ten, insbesondere im Zusammenhang mit gründer-
zeitlichen blockrandstrukturen und straßenzuge-
wandten fassaden.

die Anordnung der gebäude im ortskern Lichtentals 
folgt in teilbereichen den Prinzipien einer blockrandbe‑
bauung. insbesondere findet man diese strukturen ent‑
lang der schafbergstraße, der maximilianstraße und der 
hauptstraße vor. in der hauptstraße wird der blockrand 
in teilbereichen durch die klostermauer ersetzt. dem‑
nach typisch sind für den ortskern Lichtentals die klar 
gefassten raumkanten der öffentlichen straßenräume 
und die rückwärtigen privaten innenhofsituationen im 
zentralen bereich des Plangebiets. die wichtigen raum‑
kanten zum öffentlichen raum sollen bei neubauten 
und sanierungen erhalten bleiben. entlang der beuerner 
straße lockern sich die strukturen und gehen über in 
den eher dörflich geprägten bereich oberbeuerns.

d.2.6.  Mass dEr BaUlichEn nUtzUng

 Teilziell:Â Das maß der baulichen nutzung im Zu-
sammenhang mit neubauten oder projektierten an-
bauten und aufstockungen hat sich am städtebauli-
chen kontext zu orientieren. als vergleichsgröße sind 
dafür die zu definierenden regelfälle heranzuziehen. 
einzelne „ausreiser“ sind für die beurteilung nicht 
maßgeblich.

das maß der baulichen nutzung beschreibt die intensi‑
tät der Ausnutzung eines grundstückes und bezieht sich 
u.a. auf den „Fußabdruck“, die geschossigkeit bzw. die 
höhe von trauf und First eines gebäudes. um ein ge‑
ordnetes städtebauliches bild zu erhalten ist es wichtig, 
dass sich neue gebäude bzw. Anbauten am maß der 
umgebenden strukturen orientieren. Auf die eingliede‑
rung der zukünftigen bebauung in das städtebauliche 
sowie auch das landschaftliche bild wird besonderer 
wert gelegt.

d.2.7.  das ortsBild EinschränkEndE 
BaUlichE anlagEn VErMEidEn

 Teilziell:Â Das ortsbild verunstaltende und ein-
schränkende bauliche anlagen sind zu vermeiden 
und wenn möglich zu beseitigen oder gestalterisch 
signifikant aufzuwerten.

neben der möglichkeit, maßnahmen zu fördern, bietet 
das baugesetzbuch auch instrumente, um Vorhaben zu 
verhindern, welche „...die durchführung der sanierung 
unmöglich machen oder wesentlich erschweren oder 
den zielen und zwecken der sanierung zuwiderlaufen 
würden“ (§ 145 baugb). 

dies erscheint insofern nachvollziehbar, da erhebliche 
steuerliche mittel in eine gesamtmaßnahme zur besei‑
tigung gravierender städtebaulicher missstände fließen 
und daher von öffentlichem interesse sind. 

mögliche sachverhalte und Vorhaben, die es innerhalb 
des geltungsbereichs im hinblick auf §145 (2) baugb 
zu vermeiden gilt, können beispielsweise sein:

1. das ortsbild verunstaltende und einschränkende 
baulichen Anlagen

2. zu hohe baumasse, gebäudehöhe, dachform, ge‑
schossigkeit

3. erdgeschosse mit überwiegenden nebennutzungen

4. balkone und gebäudevorsprünge in Anzahl und maß 
begrenzen

5. 2‑geschossige staffelgeschosse

6. zu lange gebäude ohne baustrukturelle gliederung

7. große werbeanlagen

8. schrille, das ortsbild störende Farbgebungen

d.2.8.  gEstaltUng dEr FrEianlagEn

 Teilziell:Â orts- und traditionsgerechte Gestaltung 
der frei- und außenanlagen unter einsatz natürlicher 
materialien

die Qualität von Freianlagen trägt maßgeblich zum orts‑
bild bei, ist wichtig für das siedlungsklima sowie für die 
Vielfalt von Arten und Lebensräumen. Für ökologisch 
wertvolle Freianlagen sollten standortgemäße Pflanzen 
und natürliche materialien verwendet werden, die im 
idealfall einen örtlichen bezug haben und damit auch 
identitätsstiftend wirken.
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d.3 zieL 3 - ausgewogenes, VieLfäLtiges und zugLeich 
differenziertes nutzungsgefÜge
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in der gesamtbetrachtung der nutzungen im erd‑
geschoss überwiegt das wohnen mit ca. 42% der 
gebäude. diese nutzung konzentriert sich räumlich 
gesehen entlang der maximilian‑, beuerner‑, und ge‑
roldsauer straße. neben dem wohnen werden viele 
erdgeschosszonen als sonstige nebenanlage (39%), 
als handwerksbetriebe (4%) oder in Form von dienst‑
leistungsbetrieben(5%) genutzt.

der einzelhandel mit 5%, sowie einrichtungen des täg‑
lichen bedarfs mit 0,3% und gastronomiebetriebe mit 
2% orientieren sich hauptsächlich entlang der haupt‑
straße und um den brahmsplatz. 

kirchliche und kulturelle einrichtungen stellen einen An‑
teil von 0,7% dar. 

Von Leerstand betroffen sind insgesamt 8 gebäude 
(3%), davon steht ein gebäude komplett leer, während 
bei sieben weiteren keine nutzungen in den erdge‑
schosszonen stattfinden. die obergeschosse werden 
hauptsächlich zum wohnen genutzt.

statistisch gesehen, folgt seit etwa der Jahrtausend‑
wende auch deutschland dem trend, dass mehr men‑
schen ihren wohnstandort in der stadt als auf dem Land 
suchen.

Auf der suche nach den ursachen stößt man häufig auf 
das besondere merkmal von innenstädten, dass zahl‑
reiche kleinräumig vorhandene möglichkeiten der täg‑
lichen daseinsvorsorge, bildung, Freizeitgestaltung und 
Arbeitsangebote bestehen, was gerne unter dem begriff 
der „urbanen Vielfalt“ zusammengefasst wird. 

das wunschbild des „stadtbewohners“ wird geprägt 
von „einem bunten gefüge von nutzungen und milieus, 
mit kurzen wegen und einem regen, von gegenseitiger 
toleranz geprägten öffentlichen Leben“.

Förderung eines ausgewogenen, vielfäl-
tigen und zugleich differenzierten nut-
zungsgefüges.

zIEl 3
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d.3.1.  klEintEiligEs nUtzUngsgEFügE 
pFlEgEn Und qUaliFiziErEn

 Teilziell:Â kleinteiliges und lebendiges nutzungsge-
füge aus wohnen, handel, Dienstleistung, Gastrono-
mie sowie handwerk. Dieser charakter soll grund-
sätzlich gepflegt und qualifiziert werden.

ziel für die entwicklung Lichtentals ist folgerichtig die 
Förderung einer nutzungsmischung. derzeit setzt sich 
diese im wesentlichen aus einem kleinteiligen nutzungs‑
gefüge aus wohnen, handel und dienstleistungen, gas‑
tronomie sowie handwerk zusammen. dieser charakter 
soll grundsätzlich gepflegt und qualifiziert werden. 

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f die stadtteile als Lebensmittelpunkte  
bewahren

d.3.2.  schwErpUnkt „wohnEn“ in 
lichtEntal

 Teilziell:Â schwerpunkt „wohnen“ in lichtental 

will man ein Quartier als vielfältigen Lebensraum ver‑
stehen und entwickeln, bedeutet dies zwangsläufig, 
dass „wohnen“ als essentieller bestandteil des ganzen 
gesehen wird. der wesentliche Anteil an der Prägung 
eines nachbarschaftlichen milieus geht von den be‑
wohnern aus. dies wiederum ist Voraussetzung für die 
Ausbildung persönlicher bindungen und eines heimat‑
gefühls. Für die strukturelle instandsetzung der baus‑
truktur spielt dieser Aspekt eine signifikante rolle, da 
„Personen in ihre eigene wohnung und ihr eigenes um‑
feld mehr von sich hineinlegen als in die anderen orte, 
wo sie sich aufhalten“1. einfach ausgedrückt bedeutet 
dies, dass die Qualität eines Quartiers davon abhängt, 
wie stark sich die bewohner und eigentümer mit ihm 
identifizieren und umgekehrt. 

1 Quelle: „Eine Mustersprache Muster 48 -  Wohnen dazwischen“ 
Seite 273, Christopher Alexander, Löcker Verlag 1995

der schwerpunkt im stadtteil Lichtental liegt auf der 
wohnnutzung. um diesen in zukunft weiter zu stärken 
gilt es ...

 f ... das wohnumfeld z.b. im zusammenhang mit 
dem immissionsschutz zu qualifizieren.

 f ... einen ausgewogenen wohnungsmix in bezug auf 
wohnkosten, barrierefreiheit, wohnungsgröße und 
eigentumsanteile ggf. auch durch Förderung ge‑
meinschaftlicher investitionsmodelle etablieren.

 f ... die zweckentfremdung von wohnraum vermei‑
den, da diese dem angestrebten ziel einer vitalen 
nutzungsstruktur im grundsatz widerspricht, wenn 
dadurch die gleichmäßige Verteilung differenzierter 
wohnnutzungen gestört wird.

 f einen erstwohnsitz gegenüber Ferienwohnungen 
und wohnungsvermittlungen zu bevorzugen, da die‑
ser zur lokalen bürgergesellschaft beiträgt.

d.3.3.  handEl Und gastronoMiE 
FördErn

 Teilziell:Â handel und Gastronomieeinrichtungen  
entfaltungsspielräume im außenraum geben, die 
kleinteilig angelegte angebotsstruktur fördern, bei 
Qualifizierungen unterstützen und die erreichbar-
keiten sicherstellen.

die einzelhandelsnutzungen im Plangebiet konzentrieren 
sich entlang der hauptstraße und um den brahmsplatz 
und den clara‑schumann‑Platz herum. die geschäfts‑
struktur ist von einer kleinteiligen, an der Parzellenauf‑
teilung orientierten Ladenstruktur geprägt. 

um die geschäfte entlang der hauptstraße im rahmen 
der umgestaltung zum verkehrsberuhigten geschäfts‑
bereich zu fördern, wird für die geschäfte bei der um‑
gestaltung eine Lieferzone eingeplant und ein entwick‑
lungsspielraum in den öffentlichen raum ermöglicht. 

maßnahmel: Lieferzone und entwicklungsspielraum für 
geschäfte

Vereinzelt stehen gebäude oder erdgeschossbereiche 
im Plangebiet leer. ziel der sanierung ist es, diese Leer‑
stände zu beseitigen, an der im grundsatz eher kleinteilig 
angelegten Angebotsstruktur festzuhalten und eine Auf‑
wertung der Ladenlokale und ihres erscheinungsbildes 
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insgesamt zu erreichen. ein besonderes Augenmerk bei 
der durchführung der sanierung ist folgerichtig auf eine 
wertige Außendarstellung zu legen. unterstützt werden 
soll dieses ziel durch eine begleitende Aufwertung des 
öffentlichen raums mit einer deutlichen Anhebung der 
gestalt‑ und Aufenthaltsqualität der straßen‑ und sei‑
tenräume. 

Attraktive gastronomische Angebote können einen sehr 
positiven beitrag für den sozialen Austausch der Quar‑
tiersgesellschaft leisten. die damit verbundenen Aktivi‑
täten sowohl tagsüber als auch abends und nachts be‑
leben das urbane Leben und geschehen auf der straße. 
sie bieten sowohl den lokalen einwohnern als auch 
besuchern die möglichkeit, ungezwungen zusammen‑
zukommen. der stadttheoretiker christopher Alexander 
beschreibt im zusammenhang mit der bedeutung von 
straßencafés und gaststätten diese „erlebnismöglich‑
keit“ als den besonderen reiz der städte, der nur in 
Quartieren mit einer gewissen bevölkerungskonzen‑
tration möglich ist. er führt zudem an, dass „das Vor‑
handensein solcher orte einen sozialen zusammenhalt 
schafft. (...) ein attraktives café trägt enorm zur identität 
einer nachbarschaft bei.“ 2

in Lichtental konzentrieren sich die gastronomischen 
Angebote vom brahmsplatzes bis zum goldenen Löwen 
in der hauptstraße. eine weitere kneipe befindet sich in 
der hauptstraße in nähe des klosterplatzes. Außenbe‑
reiche können von der gastronomie derzeit kaum oder 
gar nicht genutzt werden, eine bespielung des öffentli‑
chen raums bleibt aus. durch eine umgestaltung der 
straßen‑ und Platzflächen soll den gastronomischen 
betrieben mehr raum nach Außen gegeben werden, 
um so auch die belebung des öffentlichen raums zu 
fördern.

mit der umgestaltung der Verkehrsräume und des 
Platzes hinter dem goldenen Löwen ergeben sich hier 
möglichkeiten, die Flächen für die gastronomie nach 
Außen zu erweitern und attraktive Aufenthaltsräume und 
einen treffpunkt im ortskern zu schaffen. daher wird 
folgende maßnahme aufgenommen: 

maßnahmel: Außengastronomie am goldenen Löwen

2 Christopher Alexander, eine Mustersprache, Seite 468, Löcker 
Verlag 1995

d.3.4.  handwErksBEtriEBE Und 
dasEinsVorsorgE

 Teilziell:Â stützung traditioneller handwerksstand-
orte und angebote der Daseinsvorsorge

handwerksbetriebe, insbesondere ladenorientierte 
handwerksbetriebe wie bäckereien, tragen maßgeblich 
zur belebung einer ortsmitte bei. diese dienen bei‑
spielsweise auch der nahversorgung im ortskern. Für 
das Plangebiet ist eine gemischte struktur mit wohnen 
und wohngebietsverträglichen handwerks‑ und dienst‑
leistungsbetrieben vorstellbar. das lokale handwerk soll 
gefördert werden. 

unter daseinsvorsorge versteht man die öffentlichen 
Aufgaben zur bereitstellung der für ein menschliches 
dasein notwendigen güter und dienstleistungen. insbe‑
sondere geht es hier um die wasser‑ und energiever‑
sorgung, Abwasser‑ und müllbeseitigung, kindergärten, 
öPnV oder die Feuerwehr. 
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d.3.5.  BEhErBErgUngskonzEpt

 Teilziell:Â beherbergungskonzept umsetzen

im Jahr 2019 wurde ein beherbergungskonzept für 
die stadt baden‑baden durch die cimA beratung + 
management gmbh erstellt. die handlungsziele im 
beherbergungswesen wurden hierbei differenziert und 
stadtteilbezogen betrachtet. die ziele unterteilen sich in 
ökonomische, soziale und ökologische ziele.

die einzelnen stadtteile wurden vorerst analysiert. Für 
Lichtental wurde hierbei eine gliederung in drei teilbe‑
reiche identifiziert: der westliche teil grenzt direkt an die 
kernstadt an und ist durch mehrfamilienhausbebauung 
in blockstrukturen geprägt. die teilbereiche geroldsau 
und oberbeuern hingegen erstrecken sich in die to‑
pografisch geprägten bereiche und sind eher dörflich 
geprägt. hier finden sich freistehende ein‑ und mehrfa‑
milienhäuser, teilweise in hofstrukturen. im kreuzungs‑
bereich der hauptstraße und der b 500 befinden sich 
einzelhandelsnutzungen und dienstleistungen und bil‑
den ein kleines zentrum. Lichtental ist durch die b 500 
und den öPnV an die kernstadt angebunden.  

die strategie für Lichtental laut beherbergungskonzept 
lautet: 

stadtteil mit „badischem“ charakter und dörflicher 
idylle als ergänzung zu den angeboten der innenstadt

die vorhandenen Angebote stellen eine ergänzung zu 
den beherbergungsangeboten der innenstadt dar und 
sprechen eine erweiterte zielgruppe an. es gilt, das vor‑
handene Angebot als ergänzung zur innenstadt und treff‑
punkt für die bevölkerung zu erhalten, jedoch liegt der 
gesamtstädtische entwicklungsfokus auf der kernstadt. 
die umliegenden stadtteile sollen eher der stärkung 
der wohnstandorte dienen. im beherbergungskonzept 
wird empfohlen, genehmigungen von ausgewählten 
betriebstypen (z.b. Aparthotel, boardinghouse, Ferien‑
wohnung, hostel) nur noch ausnahmsweise zuzulassen 
und weitere beherbergungsangebote, insbesondere Fe‑
rienwohnungen und private Vermietungen, auszuschlie‑
ßen. bereiche, die nicht durch den öPnV (300m radius) 
erreichbar sind und in denen die Agglomeration von 
beherbergungsangeboten bereits sehr groß ist sollten 
ausgeschlossen werden. Vorhandene und genehmigte 
betriebe genießen bestandsschutz.1

1 Beherbergungskonzept für die Stadt Baden-Baden, CIMA Bera-
tung + Management GmbH, Stand 02/2020

d.3.6.  lEErständE Und BaUlückEn 

 Teilziell:Â entstandene leerstände und baulücken 
zeitnah beseitigen 

baufällige, unbewohnte bereiche verunstalten das 
ortsbild und tragen zur unattraktivität eines ortes bei. 
grundstücke bleiben teilweise unbebaut, da sie bei‑
spielsweise als wertanlage für den jeweiligen eigentü‑
mer dienen. das thema Leerstand und baulücken muss 
aktiv angegangen werden, um das ortsbild zu stärken. 
Leerstehende gebäude oder erdgeschosszonen sollen 
wiederbelebt und damit auch zu einer erhöhten nut‑
zungsdichte in der ortsmitte beitragen. die mobilisie‑
rung von Flächen im innenbereich findet sich auch als 
ziel im entwicklungsplan baden‑baden 2030 wieder: 

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f bauflächen im innenbereich unter berück‑
sichtigung der schützenswerten grün‑ und 
Freiräume mobilisieren
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d.4 zieL 4 - weiterentwickLung der Verkehrsorganisation
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in Lichtental verknüpfen sich die beiden wichtigen rou‑
ten b500 und L78 aus dem schwarzwald und führen 
über die hauptstraße und die maximilianstraße in die 
innenstadt baden‑badens. der hieraus resultierende 
durchgangsverkehr mit begegnungsfällen schränken 
die bewegungs‑ und Aufenthaltsräume in der Lichten‑
taler mitte stark ein.

die bestehende Verkehrsregelung führt den individu‑
alverkehr über die maximilianstraße (b500) und die 
hauptstraße auf die beuerner straße und über die haupt‑
straße am knotenpunkt brahmsplatz auf die gerold‑
sauer straße. hierbei findet man in speziellen bereichen 
bereits geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h, 
so beispielsweise bei der grundschule am klosterplatz 
und dem westlichen Abschnitt der hauptstraße, in der 
gustav‑stroh‑straße oder beim Altenheim in der ge‑
roldsauer straße. einbahnstraßen und sackgassen flan‑
kieren das heutige Verkehrskonzept. die hauptstraße ist 
derzeit stark durch den motorisierten individualverkehr 
(miV) geprägt. die Parkierung erfolgt größtenteils im 
seitenraum, teils auf der straße, teils auf dem gehweg. 
der straßenquerschnitt in der hauptstraße priorisiert die 
Fahrbahn, vorhandener Platzmangel geht zu Lasten der 
Fußgängerräume, begrünung findet man nicht vor. im 
nachfolgenden schnitt wird der bestehende straßen‑
querschnitt der hauptstraße schematisch dargestellt: 

Abb.19 Straßenquerschnitt Hauptstraße Bestand
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

Weiterentwicklung der Verkehrsorgani-
sation zur unterstützung nachhaltiger 
Mobilitätsformen und Steigerung von 
Aufenthaltsqualitäten.

zIEl 4
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der klosterplatz stellt die Auftaktsituation nach Lichten‑
tal von der Lichtentaler Allee als haupt‑radachse von 
baden‑baden kommend dar. weiter geht es über die 
hauptstraße zum brahmsplatz. die Verkehrsregelung 
heute teilt den hauptverkehrsstrom über die Achsen 
hauptstraße und maximilianstraße zur beuerner straße 
bzw. zur geroldsauer straße. Über den clara‑schu‑
mann‑Platz führt die hauptroute dann weiter nach ober‑
beuern. die maximilianstraße ist als Parallelachse zur 
hauptstraße mit einer baumallee ausgestattet. bushal‑
testellen befinden sich am klosterplatz, am brahmsplatz 
und in der beuerner straße.

Abb.20 Verkehrsbelastung Analyse-Nullfall
Koehler & Leutwein Stand 29.10.2021

die Verkehrsanalyse von koehler & Leutwein stellt für 
den nullfall den werktäglichen gesamtverkehr (kfz/24h) 
in 100 kfz dar. es wird deutlich, dass die hauptstraße 
mit 4.400 ‑ 4.800 kfz/24h hauptsächlich als Verbindung 
stadtauswärts genutzt wird. dies ist in der Verkehrsre‑
gelung über den michaelstunnel begründet, der eine zu‑
fahrt aus der stadtmitte auf die maximilianstraße nicht 
zulässt. die maximilianstraße ist hingegen die route 
stadteinwärts mit 4.000 ‑ 4.500 kfz/24h. die beuerner 
straße sowie die geroldsauer straße sind stadteinwärts 
und stadtauswärts etwa gleich stark belastet.
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Abb.21 Verkehrsanalyse mit prozentualem Schwerlastverkehr und Radfahrer in Rad/24h
Koehler & Leutwein Stand 29.10.2021

Abb.22 Hauptstraße  mit Klostermauer, Parkierung auf dem 
Gehweg und fehlender Begrünung

Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

Abb.23 Verkehrsführung am Clara-Schumann-Platz mir 
Lichtsignalanlage in die Maximilianstraße

Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

in der untersuchung des büros koehler und Leutwein 
wurde zudem der Anteil an schwerlastverkehr und die 
Anzahl an radfahrern/24h an mehreren knotenpunk‑
ten untersucht. es wird deutlich, dass die Verbindung 
von der Lichtentaler Allee kommend über den kloster‑
platz durch die hauptstraße auf den brahmsplatz als 
meist genutzte radverbindung durch Lichtental dient. 
im Querschnitt wurden ca. 940 radfahrer/24h in der 
hauptstraße erfasst. Am brahmsplatz teilt sich der rad‑
verkehr in etwa gleiche teile in richtung geroldsau und 
oberbeuern auf. betrachtet man die Anteile an schwer‑
lastverkehr (>3,5t) einschließlich bussen stellt man 
fest, dass zwischen dem klosterplatz und dem  clara‑
schumann‑Platz relativ hohe Anteile diagnostiziert wur‑
den ‑ in der hauptstraße stadtauswärts liegt der Anteil 
des schwerlastverkehrs bei 5,7%. die heutige Verkehrs‑
führung in der hauptstraße, welche durch den miV, den 
schwerlastverkehr und den ruhenden Verkehr dominiert 
wird, kann der rolle als hauptradverkehrsachse heute 
kaum gerecht werden. Auch die Verkehrssicherheit für 
radfahrer und Fußgänger leidet unter den heutigen ge‑
gebenheiten. hinzu kommt der gefühlte hohe schallpe‑
gel in der hauptstraße durch die klostermauer einerseits 
und die bebauung andererseits und die fehlende begrü‑
nung im straßenraum.
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Für die zukunft wird eine geänderte Verkehrsführung 
für Lichtental angestrebt. hauptbestandteil werden 
hierbei die Anpassungen in der hauptstraße sein. die 
Verkehrsbelastungen sollen hier reduziert werden, um 
die historische mitte Lichtentals zu attraktivieren, den 
geschäften und der gastronomie mehr nutzungs‑
möglichkeiten im öffentlichen raum zu gewährleisten, 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen und der rolle als 
hauptradverkehrsachse gerecht zu werden. dieses ziel 
soll über einen verkehrsberuhigten geschäftsbereich 
zwischen klosterplatz und gustav‑stroh‑straße und 
eine beschränkte durchfahrt zwischen gustav‑stroh‑
straße und brahmsplatz erreicht werden. die durch‑
fahrt für den öPnV, Fahrräder und Anlieger bleibt frei. 
ebenso bleibt der Parkplatz hinter dem Löwen von 
beiden seiten erreichbar. der Verkehr wird dann über 
eine einbahnstraße von der hauptstraße auf die maxi‑
milianstraße geleitet. Auch die schafbergstraße soll als 
einbahnstraße von der maximilianstraße in richtung 
hauptstraße ausgestaltet werden. hinzu kommen die 
umgestaltung der knotenpunkte am brahmsplatz und 
am clara‑schumann‑Platz, der barrierefreie Ausbau 
der bushaltestellen und eine neuordnung des ruhenden 
Verkehrs in mehreren bereichen. um den geänderten 
Verkehrsbeziehungen rechnung zu tragen, muss auch 
der knotenpunkt maximilianstraße ‑ eckbergstraße um‑
gestaltet werden.

mit der anknüpfenden hauptpromenade von baden‑ba‑
den, der Lichtentaler Allee, sollen die vorher genannten 
schlüsselorte als Leitfunktion in das innere der kurstadt 
baden‑baden fungieren.

hinsichtlich der verkehrlichen belange lassen sich fol‑
gende ziele und maßnahmenansätze formulieren: 

 f entlastung der hauptstraße 

 f umgestaltung des knotenpunkts am clara‑schu‑
mann‑Platz zum kreisverkehr 

 f umgestaltung des knotenpunkts am brahmsplatz 
zur abknickenden Vorfahrtsstraße 

 f neuordnung des ruhenden Verkehrs, insbesondere 
der Längsparker in der hauptstraße 

 f einbahnstraße schafbergstraße 

 f erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und 
radfahrer 

 f gestaltung und Aufwertung der straßen‑ und stadt‑
räume zur steigerung der Aufenthaltsqualität und 
erhöhung der nutzbarkeit 

 f Förderung der Verkehrsarten des umweltverbunds

 f barrierefreier Ausbau der bushaltestellen 

nachfolgend werden grundsätzliche Planungsempfeh‑
lungen für das untersuchungsgebiet gegeben.
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d.4.1.  optiMiErUng dEr 
VErkEhrsFührUng in dEr 
haUptstrassE

die hauptstraße wird durch die hohe Verkehrsbelastung, 
die schmalen seitenräume, den ungeordneten ruhenden 
Verkehr, die mangelnde Verkehrssicherheit und fehlende 
begrünungsmaßnahmen der rolle als haupt‑Verbin‑
dungsachse zwischen der stadt baden‑baden und den 
umliegenden stadtteilen nicht gerecht. daher wird fol‑
gendes ziel für die hauptstraße formuliert: 

 Teilziell:Â  bündelung des motorisierten Transitver-
kehrs zur entlastung sensibler bereiche

verkehrsberuhigter Geschäftsbereich

Als verkehrsberuhigten geschäftsbereich beschreibt 
man eine innerörtliche straße, welche in gehwege und 
eine Fahrbahn getrennt ist (trennprinzip). der Fahrzeug‑
verkehr unterliegt einer höchstgeschwindigkeit zwi‑
schen 5 und 30 km/h. zur Förderung des radverkehrs 
wird eine „tempo‑30‑zone“ empfohlen. in der straßen‑
verkehrsordnung (stVo) heißt es in §45 Abs. 1d: „in 
zentralen städtischen bereichen mit hohem Fußgänge‑
raufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion 
(verkehrsberuhigter geschäftsbereich) können auch 
zonen‑geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger 
als 30 km/h angeordnet werden.“ 

in den erdgeschosszonen in der hauptstraße sind zahl‑
reiche dienstleistungs‑ und einzelhandelsbetriebe ange‑
ordnet. diese betriebe sind auf ein ansprechendes und 
geordnetes umfeld im öffentlichen raum angewiesen. 
dies scheint jedoch entlang der hauptstraße derzeit 
nicht gegeben.

Für den bereich zwischen klosterplatz und gustav‑
stroh‑straße wird die einrichtung eines verkehrsberu‑
higten geschäftsbereich vorgesehen. die geschäfte 
und die gastronomie sollen in diesem bereich gestärkt 
werden, die Verkehrssicherheit soll erhöht werden. die 
Fahrbahnbreite soll in diesem bereich auf ca. 5,50m, 
im bereich der Parkierung auf 4,50m reduziert werden. 

maßnahmel: verkehrsberuhigter geschäftsbereichs 
hauptstraße

der Verkehr wird dann über die gustav‑stroh‑straße auf 
die maximilianstraße geleitet. der Linksabbieger ist an 
dieser stelle zu prüfen. 

maßnahmel: Überprüfung Linksabbieger von gustav‑
stroh‑straße auf maximilianstraße

verkehrsberuhigung durch beschränkte Durchfahrt

um die hauptstraße insgesamt und insbesondere im 
bereich des Alten rathauses zu beruhigen, wird emp‑
fohlen die durchfahrt zwischen brahmsplatz (beginnend 
ab dem Alten rathaus) und gustav‑stroh‑straße zu be‑
schränken. den Anliegern und dem bus‑ und radver‑
kehr wird die durchfahrt gewährt, der Parkplatz hinter 
dem Alten rathaus bleibt weiterhin vom brahmsplatz 
oder der gustav‑stroh‑straße anfahrbar. 

maßnahmel: beschränkte durchfahrt am Alten rathaus
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neuordnung des ruhenden verkehrs

 Teilziell:Â neuordnung des seitenraumparkens und 
vermeidung von unzulässigem Parken zu Gunsten 
ausreichend breiter seitenbereiche für fußgänger 
und maßnahmen zur Grünversorgung

die Parkierung in der hauptstraße findet derzeit größten‑
teils im seitenraum, teils auf der straße / teils auf dem 
gehweg statt. dadurch werden die seitenräume für die 
Fußgänger, hauptsächlich auf der nördlichen straßen‑
seite der hauptstraße, stark eingeschränkt. mit einem 
kinderwagen oder rollator scheint es stellenweise fast 
unmöglich, engstellen zu passieren. um die Verkehrs‑
sicherheit zu erhöhen und die seitenräume wieder den 
Fußgängern zur Verfügung zu stellen, soll die Parkierung 
zukünftig auf ausgewiesenen stellplätzen auf der süd‑
lichen straßenseite im wechsel mit begrünung in Form 
von baumquartieren stattfinden. 

maßnahmel: neuordnung des ruhenden Verkehrs in der 
hauptstraße 

Abb.24 Hauptstraße im Bestand
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

ausweichstelle für die feuerwehr

um die durchfahrt für die Feuerwehr in der hauptstraße 
sicherzustellen und für seltene begegnungsfälle großer 
Fahrzeuge wird eine Ausweichstelle vorgesehen. 

maßnahmel: Ausweichstelle für die Feuerwehr

lärmminderung

 Teilziell:Â lärmminderung zur attraktivierung der 
wohnlagen im sanierungsgebiet

durch die neuordnung des Verkehrs werden die Ver‑
kehrsströme verlagert. in teilbereichen führt dies zur 
Verringerung des Verkehrs, in anderen bereichen hinge‑
gen ergibt sich eine erhöhung des Verkehrs (beispiels‑
weise in der maximilianstraße). generell soll das thema 
Lärm im gesamten sanierungsgebiet betrachtet werden 
und wo möglich eine Lärmminderung z.b. im zuge der 
Lärmaktionsplanung erreicht werden. 

maßnahmel: Prüfung von maßnahmen zur Lärmminde‑
rung entlang der maximilianstraße

d.4.2.  schaFBErgstrassE 

die neue Verkehrsführung sieht vor, die schafberg‑ 
straße als einbahnstraße auszubilden. der Verkehr wird 
von der maximilianstraße in richtung ortskern auf die 
hauptstraße geleitet. dies soll durchgangsverkehre aus 
der innenstadt verhindern. zudem soll im rahmen der 
umgestaltung der schafbergstraße auch der ruhende 
Verkehr neugeordnet werden. beidseitig markierte Par‑
kierungsflächen bieten voraussichtlich Platz für insge‑
samt 26 Pkw‑stellplätze. 

maßnahmel: einbahnstraße in der schafbergstraße

maßnahmel: neuordnung des ruhenden Verkehrs in der 
schafbergstraße 

die geänderte Verkehrsführung in der schafbergstraße 
ergibt, dass die Verkehre von der hauptstraße nach nor‑
den über die eckbergstraße führen. der rechtseinbieger 
von der eckbergstraße in die maximilianstraße erfordert 
hierfür eine Anpassung der vorhandenen radien. 

maßnahmel: Prüfung rechtseinbieger in maximilian‑
straße
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d.4.3.  aBknickEndE VorFahrtsstrassE 
aM BrahMsplatz

ein zentraler orientierungspunkt in Lichtental ist der 
brahmsplatz. er befindet sich im herzen des stadt‑
teils und stellt einen Verflechtungsknoten zwischen der 
haupt‑ und geroldsauer straße dar. der Platz ist ge‑
säumt von gebäuden mit hohen nutzungsfrequenzen. 
derzeit sieht die Verkehrsführung die hauptachse auf 
der hauptstraße / beuerner straße vor. Von der gerold‑
sauer straße kommend gilt „Vorfahrt gewähren“. durch 
die neuordnung der Verkehrsführung in der hauptstraße 
wird die hauptverbindungsachse am brahmsplatz in 
zukunft auf der Achse geroldsauer straße / östliche 
hauptstraße liegen. daher wird eine abknickende Vor‑
fahrtsstraße in dieser Achse gesehen. Von der haupt‑
straße aus wird ausschließlich der bus‑ und radverkehr 
auf den brahmsplatz führen.

maßnahmel: Abknickende Vorfahrtstraße am brahms‑
platz

d.4.4.  krEisVErkEhr aM knotEnpUnkt 
clara‑schUMann‑platz

Abb.25 Clara-Schumann-Platz im Bestand
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

derzeit sieht die Verkehrsregelung am clara‑schumann‑
Platz die hauptachse von der hauptstraße im westen 
auf die beuerner straße nach osten vor. Für den Fuß‑
gänger gibt es neben einer signalanlage in der maximili‑
anstraße noch einen Fußgängerüberweg (zebrastreifen) 
im westlichen bereich. der Parkplatz am clara‑schu‑
mann‑Platz wird direkt von der  beuerner straße aus an‑
gefahren. Aufgrund der derzeitigen gestalterischen und 
funktionalen mängel wird dieser öffentliche raum der 
rolle eines schlüsselortes mit wiedererkennungswert 
als einfahrt in den ortskern Lichtentals nicht gerecht.

 Teilziell:Â verkehrlich funktionale und stadträumlich 
angepasste umgestaltung des knotenpunktes clara-
schumann-Platz

um die Verkehrsbeziehungen zwischen der Achse 
hauptstraße / beuerner straße und maximilianstraße 
gleichzustellen und damit die maximilianstraße als 
neue hauptverkehrsachse von oberbeuern kommend 
stadteinwärts nach baden‑baden zu stärken, wird für 
diesen bereich die Anlage eines kreisverkehrs vorge‑
schlagen. Auch die Fußgängerführung wird durch meh‑
rere Fußgängerüberwege in diesem bereich gestärkt. 
die zufahrt zum Parkplatz am clara‑schumann‑Platz 
über einen eigenen Verkehrsarm wird vereinfacht.

gründe für die Anlage von kreisverkehren können plane‑
rische und verkehrstechnische ziele sein. diese lassen 
sich für den knotenpunkt am clara‑schumann‑Platz 
gegenüber der bestehenden Verkehrsregelung über eine 
Vorfahrtsstraße in der hauptstraße/beuerner straße und 
einer Lichtsignalanlage von der maximilianstraße kom‑
mend folgendermaßen zusammenfassen: 

 f verkehrsberuhigende wirkung durch geschwindig‑
keitsdämpfung 

 f städtebauliches element zur stärkung der eingangs‑
wirkung

 f minderung der Lärmbelastung in der maximilian‑
straße durch Verstetigung des Verkehrsflusses 
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 f höheres sicherheitsniveau durch geschwindig‑
keitsdämpfung

 f einfache Vorfahrtregelung und wendemöglichkeit 

 f klare Vorrangregelung für Fußgänger durch Fußgän‑
gerüberwege in den zu‑ und Ausfahrten

 f Verbesserung der fußläufigen durchlässigkeit durch 
mehr Übergänge 

 f Vereinfachte zu‑ und Abfahrt zum Parkplatz am 
clara‑schumann‑Platz 

 f mehr grün im öffentlichen raum durch begrünung 
der mittelinsel

nachteile des kreisverkehrs sind: 

 f einschränkung des Fahrkomforts für busfahrgäste 
durch kurvenfahrt bzw. mehrfach auftretende rich‑
tungswechsel

der nachteil wird durch die Vorteile aufgewogen.

maßnahmel: kreisverkehr am clara‑schumann‑Platz

d.4.5.  ErhöhUng dEr 
VErkEhrssichErhEit

wichtig ist, dass im öffentlichen raum sichere bewe‑
gungsräume für den Fußgänger und die erreichbarkeit 
mit dem Pkw in einem ausgewogenen Verhältnis zu‑
einander stehen und dass im öffentlichen straßenraum 
eine Aufenthaltsqualität geschaffen wird. daher wird fol‑
gendes übergreifendes ziel für das gesamte Plangebiet 
formuliert:

 Teilziell:Â mehr sicherheit und bewegungsspiel-
räume für radfahrer und fußgänger, insbesondere 
auf schulwegen und im bereich von ladenlokalen

im bereich der maximilianstraße kam im rahmen der 
bürgerinformationsveranstaltung am 04.04.2023 eine 
mögliche Problemstelle auf. es wurde angeregt zu prü‑
fen, ob im kreuzungsbereich maximilianstraße / schaf‑
bergstraße zur erhöhung der Verkehrssicherheit eine 
Lichtsignalanlage eingerichtet werden könnte. 

maßnahmel: Prüfung Lichtsignalisierung

d.4.6.  FördErUng dEr VErkEhrsartEn 
dEs UMwEltVErBUnds

 Teilziell:Â förderung der verkehrsarten des umwelt-
verbunds (fußgänger, radfahrer und bus) 

radVErkEhrsFührUng

die Lichtentaler Allee ist gemäß radverkehrskonzept ba‑
den‑baden als hauptroute des radverkehrsnetzes aus‑
gewiesen. diese kommt im Plangebiet am klosterplatz 
an, führt weiter auf die hauptstraße, über den brahms‑
platz und den clara‑schumann‑Platz nach oberbeuern 
bzw. am brahmsplatz abknickend in richtung gerold‑
sau. im rad‑schulwegeplan der stadt baden‑baden ist 
diese Achse zudem als „empfohlener rad‑schulweg“ 
ausgewiesen. diese Verbindungsachse durch das Plan‑
gebiet wird den Anforderungen als hauproute bzw. 
schul‑radweg heute nicht gerecht. insbesondere in der 
hauptstraße bestehen konflikte zwischen dem miV, dem 
schwerlastverkehr, dem ruhenden Verkehr und dem 
öPnV. um den Anforderungen des radverkehrs gerecht 
zu werden, sollte eine geeignete radverkehrsführung 
geschaffen werden. in der hauptstraße erfolgt dies bei‑
spielsweise über eine geschwindigkeitsreduziereung, 
Verkehrsreduzierung und die freie durchfahrt für den 
radverkehr in beide richtungen zwischen klosterplatz 
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und brahmsplatz. Für die zukunft sollte geprüft werden, 
ob es auch möglich wäre, die hauptstraße als Fahrrad‑
straße auszuweisen.

maßnahmel: Überprüfung Ausweisung der hauptstraße 
als Fahrradstraße

Für den bereich der geroldsauer straße wird vorge‑
schlagen, in einem separaten konzept maßnahmen zur 
Verbesserung der situation für radfahrer und Fußgän‑
ger auszuloten.

öpnV

bezüglich der Führung des öPnV fanden im rahmen der 
Ausarbeitung des iseks zahlreiche gespräche und un‑
tersuchungen statt. den öPnV komplett aus der haupt‑
straße herauszunehmen stellte sich als nicht zielführend 
heraus, weshalb man sich dazu entschieden hat, den 
öPnV im zweirichtungsverkehr, auch durch den bereich 
mit beschränkter durchfahrt, durch die hauptstraße zu 
führen. da im bereich der westlichen hauptstraße der 
Querschnitt auf 4,50m reduziert wird, ist der begeg‑
nungsfall bus‑bus hier nicht mehr möglich. der begeg‑
nungsfall wird in diesem bereich per Funk abgestimmt.

barrierefreie buskaps 

 Teilziell:Â barrierefreiheit im öffentlichen raum

die barrierefreie gestaltung des öffentlichen Personen‑
nahverkehrs (öPnV) gilt als wichtiges gesellschaftspo‑
litisches ziel der Personenbeförderung. mit der novellie‑
rung des Personenbeförderungsgesetzes (Pbefg) und 
der neufassung des § 8 Abs. 3 Pbefg ist das thema 
noch stärker in den Fokus von öffentlichkeit und Politik 
gerückt. das Personbeförderungsgesetz setzt eine voll‑
ständige barrierefreiheit bis zum 01. Januar 2022 zum 
ziel. eine barrierefreie gestaltung verbessert den öPnV 
insgesamt und hat damit positive effekte für alle Fahr‑
gäste. da die umsetzung der barrierefreiheit nur schritt‑
weise erfolgen kann, sollen nun im zuge der sanierung 
Lichtentals die bushaltestellen barrierefrei ausgebaut 
werden. im Plangebiet werden barrierefreie buskaps 
vorgeschlagen. diese gehören zu den haltestellen am 
Fahrbahnrand und sind besonders für den innerörtlichen 
Verkehr geeignet, da sie einen minimalen Flächenbedarf 
aufweisen und optimal angefahren werden können. eine 
„normalhaltestelle“ existiert dabei nicht. Jede bushal‑
testelle unterscheidet sich durch ihr (städtebauliches) 
umfeld und muss individuell betrachtet werden. beim 
barrierefreien Ausbau muss aber beispielsweise auf die 

bordsteinhöhe, die einrichtung von bodenindikatoren 
(taktiles Leitsystem) oder die Länge der haltestelle ge‑
achtet werden. 

maßnahmel: barrierefreier Ausbau der bushaltestellen 
am klosterplatz

maßnahmel: barrierefreier Ausbau der bushaltestellen 
in der beuerner straße

maßnahmel: barrierefreier Ausbau der bushaltestellen 
brahmsplatz 

Abb.26 Busbucht „Lichtental“ in der Beuerner Straße
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

FUsswEgEVErBindUngEn 

das zufußgehen in der stadt ist nicht nur die elemen‑
tarste aller Fortbewegungsarten, sondern auch die 
umweltverträglichste und gesundheitsfördernste. eine 
durch Fußwegeverbindungen durchlässig gestaltete 
stadt ist die grundlage für lebendige, urbane orte und 
trägt zur teilhabe am öffentlichen Leben für alle grup‑
pen, insbesondere für kinder, Jugendliche und seni‑
oren, bei. Aus diesem grund sollen bestehende Fußwe‑
geverbindungen in Lichtental aufgewertet werden, und 
wo möglich neue Verbindungen hergestellt werden. 
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Abb.27 Mögliche Anbindung von der Hauptstraße zum Oos-
Ufer am Clara-Schumann-Platz

Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
im zuge der umgestaltung des clara‑schumann‑Platzes 
soll das oos‑ufer in diesem bereich aufgewertet und 
zugänglich gestaltet werden. um eine möglichst kurze 
Fußwegeverbindung zwischen dem ortskern und dem 
oos‑ufer als naherholungsort in der stadt zu schaffen, 
wird eine Fußwegeverbindung von der hauptstraße zur 
oos vorgeschlagen. in diesem bereich wäre ein grund‑
stückserwerb zur umsetzung des ziels erforderlich. 
weiter könnte der weg dann entlang der oos verlaufen. 
hier besteht bereits ein Pfad, der als weg entlang des 
wassers aufgewertet werden könnte.

maßnahmel: Fußwegeverbindung an den clara‑schu‑
mann‑Platz 

maßnahmel: Fußwegeverbindung entlang der oos

MoBilitäts‑hUBs

die nutzung der mobilitätsarten des umweltverbunds 
wird erleichtert, wenn das umsteigen von einem auf ein 
anderes Verkehrsmittel gebündelt und zentral erfolgen 
kann. Am klosterplatz befindet sich ein ehemaliges ki‑
osk. die Lage und die zentralität dieses bauwerks bieten 
sich optimal für die einrichtung eines mobilitätshubs an.  
in diesem bereich kommt die Lichtentaler Allee an, der 
verkehrsberuhigte geschäftsbereich führt bis zum klo‑
sterplatz und eine bushaltestelle ist vorhanden. 

maßnahmel: einrichtung eines mobilitäts‑hubs im ehe‑
maligen kiosk am klosterplatz

d.4.7.  optiMiErUng dEr 
inFrastrUktUr

im zusammenhang mit den umgestaltungen und sanie‑
rungen der öffentlichen räume scheint es sinnvoll, par‑
allel die sanierung und modernisierung der infrastruktur 
umzusetzen (tiefbau, breitbandversorgung, ...). um 
dem neu hinzugefügten Prinzip 10 des strategischen 
entwicklungsplans baden‑baden 2030 „baden‑baden 
fördert die digitalisierung“ gerecht zu werden, sollte 
hier insbesondere der Ausbau des glasfasernetzes um‑
gesetzt werden.

die vorgeschlagenen ziele und maßnahmen spiegeln 
sich auch im strategischen entwicklungsplan ba‑
den‑baden 2030 wieder: 

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f Lärmemissionen reduzieren

 f die belastungen des durchgangsverkehrs in 
den stadtteilen verringern

 f den Anteil umwelt‑ und stadtverträglicher Ver‑
kehrsarten erhöhen

 f die umweltfreundliche mobilität fördern

 f menschen mit behinderung einbinden

 f die entwicklungspotentiale der stadtteile akti‑
vieren und die infrastruktur sichern
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d.5 zieL 5 - aufwertung der öffentLichen räume
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die strategie der städtebaulichen erneuerung gliedert 
sich auf in ordnungs‑ und baumaßnahmen. mit ggf. 
Ausnahme vom rückbau privater gebäude umfassen 
ordnungsmaßnahmen öffentliche Vorhaben wie die 
neuordnung von grundstücksverhältnissen oder die 
Anpassung von erschließungsanlagen, während we‑
sentlicher teil der baumaßnahmen ‑ entsprechend der 
zielsetzung des Fördermittelgebers ‑ die investition 
Privater in die erneuerung des gebäudebestands sein 
sollen. neben den Anreizen durch zuschüsse oder steu‑
erliche Abschreibungsmöglichkeiten ist der einfluss der 
Qualifizierung der öffentlichen räume und gebäude auf 
die investitionsbereitschaft von besitzern anliegender 
immobilien nicht zu unterschätzen.

eine attraktive gestaltung der öffentlichen bereiche kann 
folglich nicht nur zur Lösung verkehrlicher Probleme 
beitragen, vielmehr wirkt sie als katalysator für eine 
strukturell positive entwicklung des Quartiers.

dieser Ansatz steht im einklang mit dem strategischen 
entwicklungsplan baden‑baden 2030: 

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f die städtebauliche Qualität erhalten und stär‑
ken

 f Funktionale und gestalterische Aufwertung in‑
nerstädtischer Plätze und straßenzüge

Aufwertung der öffentlichen räume 
durch Gestaltung, öffentliche Leitinves-
tition als Katalysator für eine strukturell 
positive Entwicklung des Quartiers.

zIEl 5
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d.5.1.  haUptstrassE 

 Teilziell:Â einrichtung und ausgestaltung eines be-
ruhigten bereichs mit beschränkter Durchfahrt zwi-
schen brahmsplatz und Gustav-stroh-straße

 Teilziell:Â einrichtung eines verkehrsberuhigten Ge-
schäftsbereichs in der hauptstraße zwischen kloster-
platz und Gustav-stroh-straße mit reduzierung der 
straßenbreite auf ca. 5,50m

der Fokus der umgestaltung im sanierungsgebiet liegt 
auf der umgestaltung der hauptstraße zwischen klo‑
sterplatz und brahmsplatz, dem historischen nukleus 
Lichtentals. wie im kapitel „optimierung der Verkehrs‑
führung in der hauptstraße“ auf seite 60 aufgeführt 
,sollen hier grundlegende Anpassungen in der Verkehrs‑
führung vorgenommen werden. die Fahrbahnbreite wird 
reduziert, der seitenraum wird insbesondere auf der 
nördlichen straßenseite verbreitert. dadurch wird raum 
für eine Außendarstellung von geschäften und die nut‑
zung des öffentlichen raums für Außengastronomie 
gegeben. zwischen dem brahmsplatz und der gustav‑
stroh‑straße soll ein beruhigter bereich mit beschränk‑
ter durchfahrt mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. 
weiter von der gustav‑stroh‑straße bis zum kloster‑
platz ein verkehrsberuhigter geschäftsbereich.

maßnahmel: neugestaltung der hauptstraße

die Parkierung wird neugeordnet, indem diese von dem 
halbseitigen gehwegparken auf der nördlichen straßen‑
seite auf ausgewiesene Längsparker auf der südlichen 
straßenseite verlegt werden. die Längsparker werden 
unterbrochen von baumquartieren, welche die begrü‑
nung der hauptstraße verbessern sollen. 

 Teilziell:Â neue elemente der Grünversorgung in der 
hauptstraße

maßnahmel: baumreihe entlang der klostermauer

die Fahrbahnbreite reduziert sich in den Parkierungs‑
bereichen auf 4,50m. den Fußgängern wird auf beiden 
straßenseiten mehr Platz eingeräumt, die Verkehrssi‑
cherheit wird erhöht. durch die reduzierung der ge‑
schwindigkeit kann der radverkehr problemlos auf der 
straße geführt werden.

Abb.28 Straßenquerschnitt Hauptstraße Bestand
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

Abb.29 Straßenquerschnitt Hauptstraße Planung
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

 Teilziell:Â verbreiterung der seitenräume im bereich 
der ladenlokale in der hauptstraße im bereich Gol-
dener löwe zur nutzung für außengastronomie

durch die umgestaltung der hauptstraße ergibt sich die 
chance, am goldenen Löwen, einer zentralen stelle im 
Plangebiet, einen attraktiven treffpunkt mit Außengas‑
tronomie zu etablieren.

 Teilziell:Â ausbau der bushaltestelle zum barriere-
freien buskap zur verbreiterung der seitenräume am 
brahmsplatz und am klosterplatz

im zuge der umgestaltung der hauptstraße sollen die 
bushaltestellen am brahmsplatz und am klosterplatz zu 
barrierefreien buskaps ausgebaut werden. dadurch ent‑
steht die chance, die seitenräume in diesen bereichen 
zu erweitern, da keine separaten buchten für busse 
mehr vorgesehen werden müssen. 



ISEK mit VU Baden-Baden Lichtental | Stand Mai 2023 61

Abb.30 Hauptstraße mit Klostermauer im Bestand
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

Abb.31 Visualisierung Hauptstraße mit Klostermauer Planung 
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH



Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Stuttgart62

d.5.2.  BrahMsplatz

der brahmsplatz weist derzeit den charakter eines Ver‑
kehrsknotenpunktes auf, die Aufenthaltsqualität scheint 
eher zweitrangig. die Verkehrsführung soll wie in kapi‑
tel  „d.4.3. Abknickende Vorfahrtsstraße am brahms‑
platz“ auf seite 54 erläutert zu einer abknickenden 
Vorfahrtsstraße geändert werden. dadurch entsteht die 
chance, eine attraktive eingangssituation in die haupt‑
straße zu gestalten. Flankiert von einem baumstand‑
ort und einem Pflanzbeet kann eine grüne torsituation 
geschaffen werden. durch die abknickende Vorfahrts‑
straße wird der hauptverkehrsstrom nach osten ab‑
knickend geleitet. die bushaltestellen „brahmsplatz“ 
bleiben beidseitig bestehen und sollen barrierefrei aus‑
gestaltet werden. Am goldenen Löwen eröffnet sich die 
möglichkeit, eine Außengastronomie unterzubringen. 
Auch die italienische gastronomie am brahmsplatz er‑
hält eine erweiterte Fläche für Außengastronomie. 

Abb.32 Brahmsplatz im Bestand
Aufnahmen Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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Abb.33 Brahmsplatz im Bestand
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

Abb.34 Visualisierung Brahmsplatz Planung 
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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d.5.3.  klostErplatz

der klosterplatz bildet für Fußgänger und radfahrer die 
Auftaktsituation von baden‑baden über die Lichtentaler 
Allee kommend. mit dem historischen kloster Lichtent‑
hal als namensgeber, der marktnutzung und der Ver‑
bindung als radverkehrsachse wird dem klosterplatz 
eine besondere bedeutung für den ortskern auferlegt. 
im zentrum des Platzes steht ein obelisk, welcher als 
denkmal für die gefallenen des deutsch‑Französischen 
krieges steht. An der südwestlichen ecke erinnert das 
gefallenendenkmal Lichtental an die gestorbenen solda‑
ten des ersten weltkriegs.

man stellt jedoch auch in diesem bereich städtebauliche 
und funktionale mängel fest. so steht beispielsweise 
das ehemalige kiosk‑gebäude mit öffentlicher toilette 
größtenteils leer. Vorstellbar wäre es, hier beispiels‑
weise einen mobilitäts‑hub mit Angeboten für radfahrer 
wie Abstellmöglichkeiten oder Ladestationen zu entwi‑
ckeln und auch bike‑sharing‑Angebote unterzubringen. 
Alternativ wurde aus der bürgerschaft angeregt, hier 
wieder ein durch Vereine getragenes gastronomiean‑
gebot zu etablieren. des weiteren stellt man fest, dass 
die direkt am Platz verlaufende oos kaum wahrnehmbar 
ist. hier könnten stufen zum bach die erlebbarkeit des 
gewässers erhöhen und die Aufenthaltsqualität stär‑
ken. die bushaltestellen am klosterplatz sollen erhalten 
bleiben und barrierefrei ausgebaut werden. somit wird 
die teilhabe am gesellschaftlichen Leben wie beispiels‑
weise an markttagen für alle nutzergruppen verbessert. 

maßnahmel: zugang zur oos über stufen zum bach

maßnahmel: sanierung der beläge und des mobiliars 
am klosterplatz

im zusammenhang mit der neugestaltung des kloster‑
platzes ist auch der oos‑balkon auf der westlichen seite 
der oos zu betrachten. die heute etwas versteckte aber 
idyllische Lage des balkons soll aufgewertet und da‑
durch die oos erlebbar gestaltet werden. im Vorbereich 
des balkons kann eine kleine Platzfläche entstehen. da‑
durch wird die eingangssituation von der Lichtentaler 
Allee kommend aufgewertet. An gleicher stelle wurde 
bereits vor über 100 Jahren der Philipp‑von‑horack‑
brunnen nach dem entwurf des kunstmalers otto Albert 
koch aufgestellt. Vor 50 Jahren wurde dieser brunnen 
wieder abgerissen. Angelehnt an die historische gestal‑
tung wurden für die neugestaltung dieser Auftaktsitu‑
ation bereits studien durchgeführt und  eine mögliche 
nachbildung der situation nachmodelliert. 

maßnahmel: neugestaltung oos‑balkon und Vorplatz

Abb.35 Studie Neugestaltung mit Brunnen
Aufnahme Stadt Baden-Baden

Abb.36 Aufnahmen Klosterplatz
Aufnahmen Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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d.5.4.  clara‑schUMann‑platz

 Teilziell:Â kreisverkehr am clara-schumann-Platz

der clara‑schumann‑Platz gewinnt durch die änderung 
der Verkehrsführung wie in kapitel „d.4.4. kreisverkehr 
am knotenpunkt clara‑schumann‑Platz“ auf seite 54 
beschrieben an bedeutung. der kreisverkehr sorgt für 
eine Aufwertung der knotenpunktsituation, eine Ver‑
besserung der Fußwegeführung und eine zusätzliche 
begrünung im straßenraum. neben der verkehrlichen 
neuordnung durch die Ausbildung des kreisverkehrs 
soll auch der Parkplatz auf dem clara‑schumann‑Platz 
neugestaltet werden. die stellplätze sollen neugeord‑
net und die beläge erneuert werden. die notwendigen 
Altglascontainer sollen weiterhin auf dem Platz unter‑
gebracht werden. die zu‑ und Abfahrt wird über einen 
separaten Verkehrsarm am kreisverkehr erleichtert und 
die Verkehrssicherheit dadurch erhöht.

maßnahmel: neugestaltung Parkplatz am clara‑schu‑
mann‑Platz

 Teilziell:Â Zugang zur oos im bereich clara-schu-
mann-Platz herstellen mit neugestaltung des Park-
platzes

neben der verkehrlichen Verbesserungen soll in diesem 
bereich auch das rückwärtig gelegene oos‑ufer aufge‑
wertet werden. durch eine Aufweitung der oos und eine 
gestaltung des ufers entsteht ein attratkvier zugang zum 
wasser. um auch die erreichbarkeit des idyllisch gele‑
genen oos‑ufers am clara‑schumann‑Platz zu verbes‑
sern, werden ergänzende Fußwegeverbindungen vorge‑
schlagen. dadurch wird auch dem ziel nachgegangen, 
die zugänge zur oos in Lichtental zu verbessern. der 
bestehende Fußweg entlang der oos soll ebenfalls auf‑
gewertet werden. hier sollte zugunsten der sicherheit  
und der sozialkontrolle eine entsprechende beleuchtung 
ergänzt werden.

maßnahmel: zugang zur oos gestalten 

maßnahmel: beleuchtung ergänzen

dadurch wird auch folgendes ziel aus dem strategischen 
entwicklungsplan baden‑baden 2030 aufgegriffen:

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f grünes band entlang der oos zu einem durch‑
gehenden attraktiven grünzug ausbauen
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d.5.5.  öFFEntlichE grünFlächE EckE 
BrahMsstrassE/haUptstrassE

 Teilziell:Â aufwertung der öffentlichen Grünfläche 
ecke brahmsstraße / hauptstraße 

An der ecke brahmsstraße / hauptstraße befindet sich 
eine öffentliche grünfläche, welche derzeit schwer zu‑
gänglich ist und kaum genutzt wird. Früher befand sich 
an dieser stelle ein kinderspielplatz, welcher jedoch zu‑
rückgebaut wurde. heute befindet sich auf der Fläche 
noch der brodreiß‑brunnen. die Fläche gilt als wichtige 
innerörtliche grünfläche im kern Lichtentals. eine neu‑
gestaltung mit einer Verbesserung der zugänglichkeit 
der Fläche schafft Aufenthaltsqualität und lädt zum 
Verweilen ein. der bedarf eines kinderspielplatzes an 
dieser stelle wird nicht gesehen, da in der umgebung 
bereits einige kinderspielplätze vorhanden sind.

maßnahmel: neugestaltung der öffentlichen grünfläche 
am brodreiß‑brunnen 

Abb.37 Grünfläche Ecke Hauptstraße/Brahmsstraße im 
Bestand

Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

d.5.6.  gEroldsaUEr strassE

die geroldsauer straße (b500) stellt eine wichtige Ver‑
bindungsachse für den kFz, bus‑ und radverkehr dar. 
der straßenquerschnitt ist relativ schmal: von haus‑
kante zu hauskante misst man häufig nur 10‑12m. bei 
Fahrbahnbreiten von etwa 6,50m bleibt kaum raum 
für den Fußgänger und den radfahrer. Auch die un‑
terbringung von grünversorgung gestaltet sich in der 
geroldsauer straße als schwierig. es wird empfohlen, 
ein separates konzept für die geroldsauer straße zu 
entwickeln, welches maßnahmen zur Aufwertung des 
bereichs für den radverkehr und den Fußgänger prüft 
und diesen gegebenenfalls sonderregelungen einräumt.

maßnahmel: konzept zur umgestaltung der geroldsauer 
straße (insbesondere im hinblick auf den radverkehr)

Abb.38 Geroldsauer Straße
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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d.5.7.  parkplatz aM goldEnEn löwEn

 Teilziell:Â Gestalterische aufwertung des fußwegs 
von der maximilianstraße zur hauptstraße und einer 
fläche für bürgeraktivitäten

der Parkplatz hinter dem Alten rathaus bietet derzeit 
insgesamt 26 stellplätze und 2 behindertenstellplätze. 
im tagesmittel ist der Parkplatz laut der erfassung des 
büros koehler & Leutwein ingenieurbüro für Verkehrs‑
wesen vom 19.10.2021 im tagesmittel zu 48% ausge‑
lastet. neben der nutzung als Parkplatz dient die Fläche 
als Festplatz. ziel ist es, diesen bereich gemeinsam mit 
den bürgern weiterzuentwickeln.

maßnahmel: neugestaltung Parkplatz hinter dem Alten 
rathaus als bürgerprojekt

Abb.39 Parkplatz hinter dem Alten Rathaus
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

in diesem zuge soll auch die Fußwegeverbindung, die 
über diese Fläche von der hauptstraße auf die maxi‑
milianstraße führt,gestalterisch aufgewertet werden. 
Für den ortskern Lichtentals stellt diese Achse eine 
wichtige Fußwegeverbindung dar die dazu beiträgt, die 
hauptstraße mit ihren Ladengeschäften zu beleben und 
eine attraktive ortsmitte zu entwickeln. 

maßnahmel: gestalterische Aufwertung der Fußwege‑
verbindung zur maximilianstraße  

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f spiel‑ und bewegungsflächen im öffentlichen 
raum weiterentwickeln

Abb.40 Fußwegeverbindung Hauptstraße - Maximilianstraße
Aufnahme Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

d.5.8.  MaxiMilianstrassE

entlang der maximilianstraße fallen defizite entlang der 
gestaltung der Fahrbahn und der seitenräume auf. im 
zuge der neuordnung des Verkehrs sollten hier maßnah‑
men zur sanierung der straße untersucht werden. Auch 
die mauer am brahmshaus weist sanierungsbedarf auf. 

maßnahmel: sanierung der mauer am brahmshaus

maßnahmel: sanierung maximilianstraße
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d.6 zieL 6 - aufwertung PriVater freifLächen
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baden‑baden ist berühmt für seine innerstädtischen 
Parks und Freianlagen. sie prägen und gliedern die 
raumstrukturen der stadt und sorgen für hohe Aufent‑
haltsqualitäten. Vor dem hintergrund des klimawandels 
und der notwendigkeit, Luftschadstoffe zu minimieren, 
erfahren grünflächen in der stadt einen bedeutungszu‑
wachs. die bedeutung der Flächen liegt dabei jedoch 
nicht nur in der Funktion zum ökologisch‑klimatischen 
Ausgleich ‑ die Qualität und Quantität von grünflächen 
in der stadt beeinflussen auch die wohn‑ und Le‑
bensqualität. Aus diesem grund scheint es essentiell, 
dass neben den öffentlichen grünräumen auch private 
Freiflächen einen signifikanten beitrag zur qualifizierten 
grünversorgung in der stadt leisten. in Lichtental finden 
sich diese bereiche insbesondere in den blockinnenbe‑
reichen. 

eine besondere multifunktionale rolle für die co²‑bin‑
dung, die schattenspende in heißer werdenden som‑
mern, für die biodivserität und die Atmosphäre können 
bäume in der stadt übernehmen. Jeder private oder öf‑
fentliche baum trägt zur Verbesserung des mikroklimas 
bei, steigert die resilienz und Aufenthaltsqualität in der 
stadt.

dabei wird folgendes ziel des strategischen entwick‑
lungsplans baden‑baden 2030 berücksichtigt: 

entwicklungsplan baden-baden 2030

 f bauflächen im innenbereich unter berück‑
sichtigung der schützenswerten grün‑ und 
Freiräume mobilisieren

Gestalterische Aufwertung privater 
Freiflächen und Aktivierung von Aufent-
haltspotentialen z.B. in Innenhöfen und 
Gärten.

zIEl 6
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d.6.1.  orts‑ Und traditionsgErEchtE 
gEstaltUng

 Teilziell:Â orts- und traditionsgerechte Gestaltung 
der frei- und außenanlagen mit Qualitätsansprüchen 
insbesondere an die auswahl der eingesetzten mate-
rialien, Pflanzen und Gliederungen

die privaten Freiräume prägen das bild eines Quartiers 
ebenso wie die Architektur. daher leistet die gestaltung 
der privaten Freiräume einen entscheidenden beitrag 
zur Qualität eines Quartiers. ziel ist es, durch eine auf‑
einander abgestimmte gestaltung ein einheitliches und 
wertiges erscheinungsbild trotz der mitwirkung unter‑
schiedlicher Protagonisten zu erreichen. der Freiraum 
setzt sich dabei nicht nur aus begrünten Flächen und de‑
ren bepflanzungselementen zusammen, sondern ergibt 
sich aus der gesamtheit aller gestaltungselemente, zu 
denen beispielsweise auch mauern, beläge oder einfrie‑
dungen gehören. das zusammenwirken aller elemente 
formt den gesamtcharakter des ortes und prägt dessen 
erscheinungsbild. der einsatz natürlicher materialien für 
beläge, einfriedungen und stützmauern wird empfohlen.

d.6.2.  schnittstEllE priVatE 
FrEiFlächE Mit öFFEntlichEM 
raUM

 Teilziell:Â besonderes augenmerk auf einen posi-
tiven beitrag der straßenzugewandten privaten frei-
anlagen an einem attraktiven öffentlichen raum

Jener bereich zwischen gebäude und straße, welcher 
im wesentlichen die hauszugänge, zufahrten und stell‑
plätze beinhaltet, kann als gebäudevorzone definiert 
werden. Je nach situation ist diese unterschiedlich 
dimensioniert und angeordnet. gemein ist allen ge‑
bäudevorzonen allerdings, dass sie als Übergangsbe‑
reich zum öffentlichen straßenraum einen erheblichen 
einfluss auf das öffentliche raumbild haben. sie sollen 
verbinden, ins gebäude und zu den darin lebenden be‑
wohnern führen, einen Ausdruck von nähe und nach‑
barschaft vermitteln und sichtbeziehungen schaffen, 
um das soziale miteinander zu stärken. kontraproduktiv 
wären eingefriedete Vorzonen, deren schwerpunkt darin 
liegt, abzuschotten und hürden aufzubauen. 

d.6.3.  rEdUziErUng dEr VErsiEgElUng

 Teilziell:Â reduzierung der versiegelung

entsiegelte bereiche fördern das mikroklima und das 
regenwassermanagement. ziel ist es, anfallendes re‑
genwasser wieder dem natürlichen wasserkreislauf zu‑
zuführen. hierzu können entsiegelte bereiche oder der 
einsatz wasserdurchlässiger beläge beitragen. deshalb 
sollte mindestens 1/3 der unbebauten grundstücksflä‑
chen begrünt werden.

eine möglichkeit, in den privaten Freiflächen das an‑
fallende regenwasser flächenhaft über eine belebte 
oberbodenschicht zu versickern besteht in der Anlage 
von mit rasen bewachsenen Versickerungsmulden. die 
mulden dienen als Puffer bei niederschlägen, sind nur 
für kurze zeit feucht und können mittels bepflanzung in 
die Freiflächengestaltung integriert werden. die mulden‑
versickerung ist baulich einfach und kostengünstig und 
kann auch im eigenbau realisiert werden. die Versicke‑
rungsmulden sollten stets im gewachsenen boden, d.h. 
außerhalb von gestörten bodenbereichen, wie sie sich 
z.b. durch die Auffüllung von baugruben ergeben, ange‑
ordnet werden. 

Abb.41 Muldenversickerung
Bildarchiv Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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d.6.4.  grünE innEnhöFE Und 
BlockinnEnBErEichE

 Teilziell:Â Grüne innenhöfe und blockinnenbereiche

die im Plan gekennzeichneten grünen blockinnen‑
bereiche übernehmen eine wichtige rolle zur durch‑
grünung des ortskerns. sie sollen aus ökologischen 
gründen ‑ zur Verbesserung des mikroklimas ‑ und aus 
gestalterischen gründen ‑ zur Verbesserung der wohn‑ 
und Aufenthaltsqualität ‑ zu einem möglichst großen An‑
teil unversiegelt sein und möglichst flächendeckend und 
vielseitig mit ortstypischen Pflanzen begrünt werden.

Für die blockrandstrukturen, welche sich zwischen der 
maximilianstraße und der hauptstraße ergeben, wird da‑
her folgende maßnahme vorgeschlagen: 

maßnahmel: erhalt einer grünen blockmitte

d.6.5.  ErgänzUng dEr 
grünVErsorgUng

 Teilziell:Â ergänzung der Grünversorgung unter ein-
satz standortgerechter und ortstypischer Pflanzen

Pflanzen sollen die Freiräume gestalterisch aufwerten 
und so die gesamte Aufenthaltsqualität steigern. zudem 
können Akzente gesetzt und neue raumbilder konstru‑
iert werden. ziel ist eine durchgrünung des gesamten 
gebiets. in der Anlegung von privaten gartenflächen 
sollen heimische Arten zum einsatz kommen.

d.6.6.  FördErUng dEr BiodiVErsität

 Teilziell:Â förderung der biodiversität durch auswahl 
geeigneter Pflanzen und nisthilfen

das Pflanzen von bäumen, hecken, stauden und blu‑
men leistet einen wichtigen beitrag für die Artenviel‑
falt im Quartier. bei richtiger Auswahl können dadurch 
verstärkt schutz‑, nahrungs‑ und nistangebote z.b. für 
Vögel und insektenarten entstehen und damit auch dazu 
beitragen, den eingriff in den naturhaushalt insgesamt 
zu minimieren. in diesem sinne sollen auch die privaten 
gartenbereiche möglichst naturnah und insektenfreund‑
lich gestaltet werden. einen beitrag zum „Artenschutz 
am haus“ leisten beispielsweise folgende maßnahmen: 

•	 Viele bäume und sträucher bieten schutz‑, nah‑
rungs‑ und nistmöglichkeiten für beispielsweise 
Vögel und insekten

•	 blühende Arten dienen zahlreichen insekten als 
nahrungsgrundlage und tragen zur biodiversität des 
gebiets bei

•	 Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmit‑
teln mit möglichst wenig strahlung im kurzwelligen 
bereich (z.b. Leds mit 2700‑3000 kelvin) 

•	 Verzicht auf giftige stoffe z.b. im zusammenhang 
mit Farben, imprägnierungen und Pflanzenschutz

•	 Quartiere für tiere durch das Anlegen von nisthilfen, 
brutstätten, Verstecken und winterquartieren wie 
z.b. niststeine, Vogelkästen, insektenhotels, Fleder‑
mauskästen

Abb.42 Insektenhotel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insektenhotel_(3)_(34216651823).jpg), 

„Insektenhotel (3) (34216651823)“, https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/legalcode (zugegriffen am 10.11.2020); Fotograf: Kathy 

Büscher, erstellt 20.07.2012
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d.6.7.  VErMEidUng VollUMFänglichEr 
aBschottUngEn

 Teilziell:Â vermeidung vollumfänglicher abschot-
tungen privater freiflächen durch lebende und tote 
einfriedungen 

grundstückseigentümer haben in der regel das bedürf‑
nis, ihre grundstücke zur wahrung der Privatsphäre und 
zur Vermeidung des zutritts durch dritte einzufrieden 
und vom öffentlichen raum abzuschotten. in der re‑
gel werden diese einfriedungen an den grundstücks‑
grenzen errichtet, was zahlreiche Fragen aufwirft. diese 
betreffen zum beispiel die beziehungen zum nachbarn, 
aber auch zum öffentlichen raum. empfohlen wird da‑
her, folgende grundlegende regelungen zu beachten: 

 f Vermeidung zu hoher stützmauerflächen, z.b. durch 
staffelungen ab 0,8 m höhe

 f lebende einfriedungen sollen toten einfriedungen 
vorgezogen werden

 f einfriedungen die an öffentliche Verkehrsflächen an‑
grenzen zurücksetzen

 f zäune aus stabstahl oder drahtgeflecht nur in Ver‑
bindung mit begrünung 

 f Verzicht auf limitierende bauelemente

Abb.43 kaschierende Bepflanzung
Bildarchiv Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH

d.6.8.  VErzicht aUF dEn öFFEntlichEn 
raUM BEEinträchtigEndE 
ElEMEntE 

 Teilziell:Â  verzicht auf den öffentlichen raum be-
einträchtigende elemente wie z.b. werbeanlagen, 
automaten oder lagerflächen. abstellflächen für z.b. 
mülltonnen sind in einsehbaren bereichen geeignet 
abzuschirmen / einzuhausen.

die öffentlichen räume sind als gemeinsam genutz‑
ter bereich zu verstehen, als orte der begegnung und 
kommunikation. neben‑ und Parkierungsanlagen sollen 
daher in den hintergrund rücken und den straßenraum 
nicht dominieren. dem unmittelbar an den öffentlichen 
raum angrenzenden bereich soll deshalb eine beson‑
dere gestaltungssorgfalt zugrunde gelegt werden, die 
eine möglichkeit des begegnens und der sozialen kon‑
trolle bietet. Auch werbeanlagen sollten in diesem zu‑
sammenhang in den hintergrund treten. Für die unter‑
bringung von mülltonnen empfehlen sich gestalterisch 
in das ortsbild integrierte einhausungen. 

Abb.44 Beispiele für Einhausungen
Bildarchiv Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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d.7  kurzfassung

Erhalt und Pflege des Ortsbildes 
unter besonderer Würdigung des  
unESCO-Welterbes, des Denkmalschut-
zes und des geschichtlich-städtebaulich 
prägenden Kontexts.

teil- und Gesamtmodernisierung von 
Gebäuden unter besonderer Würdigung 
der klimapolitischen ziele der Stadt Ba-
den-Baden bzw. der energetischen Ge-
bäudesanierung

zIEl 1 zIEl 2

 Teilziell:Â informieren der bürgerschaft und immobi-
lieneigentümer über die sanierung, ihre Ziele und die 
bedeutung der modernisierung des Gebäudebestands

 Teilziell:Â anpassung des Gebäudebestands an der-
zeitige und künftige anforderungen

 Teilziell:Â kompetente und problembezogene eigen-
tümer- bzw. bauherrenberatung (förderkonditionen, 
vorgehen,...)

 Teilziell:Â neue bauvorhaben müssen die besondere 
ortsstruktur würdigen und zu ihrem erhalt beitragen

 Teilziell:Â insbesondere im kontext denkmalge-
schützter anlagen, im sichtbarkeitsbereich der ein-
fahrtsrouten (beuerner str., maximilianstraße und 
Geroldsauer str.), in der hauptstraße und an schlüs-
selorten (z.b. ecken der blockränder) sind besondere 
anforderungen an die Gestaltqualität von sanie-
rungs- und bauvorhaben gestellt und erfordern eine 
besondere rücksichtnahme auf die städtebauliche 
situation. 

 Teilziell:Â Die zur straße orientierte fassade (Ge-
sicht des Gebäudes) soll dem öffentlichen raum 
zugewandt, freundlich und mit hoher Gestaltqualität 
ausgestattet sein. 

 Teilziell:Â Das ortsbild prägende Gebäude sind zu 
erhalten und bei baulichen mängeln ortsbildgerecht 
zu sanieren.

 Teilziell:Â Traditionelle raumkanten sind einzuhal-
ten, insbesondere im Zusammenhang mit gründer-
zeitlichen blockrandstrukturen und straßenzuge-
wandten fassaden.

 Teilziell:Â Das maß der baulichen nutzung im Zu-
sammenhang mit neubauten oder projektierten an-
bauten und aufstockungen hat sich am städtebauli-
chen kontext zu orientieren. als vergleichsgröße sind 
dafür die zu definierenden regelfälle heranzuziehen. 
einzelne „ausreiser“ sind für die beurteilung nicht 
maßgeblich.

 Teilziell:Â Das ortsbild verunstaltende und ein-
schränkende bauliche anlagen sind zu vermeiden 
und wenn möglich zu beseitigen oder gestalterisch 
signifikant aufzuwerten.

 Teilziell:Â orts- und traditionsgerechte Gestaltung 
der frei- und außenanlagen unter einsatz natürlicher 
materialien
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Förderung eines ausgewogenen, vielfäl-
tigen und zugleich differenzierten nut-
zungsgefüges.

zIEl 3

Folgende maßnahmenvorschläge werden in den rah‑
menplan eingearbeitet:

 f maßnahme: Lieferzone und entwicklungsspielraum 
für geschäfte

 f maßnahme: Außengastronomie am goldenen Lö‑
wen

 Teilziell:Â kleinteiliges und lebendiges nutzungsge-
füge aus wohnen, handel, Dienstleistung, Gastrono-
mie sowie handwerk. Dieser charakter soll grund-
sätzlich gepflegt und qualifiziert werden.

 Teilziell:Â schwerpunkt „wohnen“ in lichtental 

 Teilziell:Â handel und Gastronomieeinrichtungen  
entfaltungsspielräume im außenraum geben, die 
kleinteilig angelegte angebotsstruktur fördern, bei 
Qualifizierungen unterstützen und die erreichbar-
keiten sicherstellen.

 Teilziell:Â stützung traditioneller handwerksstand-
orte und angebote der Daseinsvorsorge

 Teilziell:Â beherbergungskonzept umsetzen

 Teilziell:Â entstandene leerstände und baulücken 
zeitnah beseitigen 

Weiterentwicklung der Verkehrsorgani-
sation zur unterstützung nachhaltiger 
Mobilitätsformen und Steigerung von 
Aufenthaltsqualitäten.

zIEl 4

 Teilziell:Â  bündelung des motorisierten Transitver-
kehrs zur entlastung sensibler bereiche

 Teilziell:Â neuordnung des seitenraumparkens und 
vermeidung von unzulässigem Parken zu Gunsten 
ausreichend breiter seitenbereiche für fußgänger 
und maßnahmen zur Grünversorgung

 Teilziell:Â lärmminderung zur attraktivierung der 
wohnlagen im sanierungsgebiet

 Teilziell:Â verkehrlich funktionale und stadträumlich 
angepasste umgestaltung des knotenpunktes clara-
schumann-Platz

 Teilziell:Â mehr sicherheit und bewegungsspiel-
räume für radfahrer und fußgänger, insbesondere 
auf schulwegen und im bereich von ladenlokalen

 Teilziell:Â förderung der verkehrsarten des umwelt-
verbunds (fußgänger, radfahrer und bus) 

 Teilziell:Â barrierefreiheit im öffentlichen raum
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Folgende maßnahmenvorschläge werden in den rah‑
menplan eingearbeitet: 

 f maßnahme: verkehrsberuhigter geschäftsbereichs 
hauptstraße

 f maßnahme: Überprüfung Linksabbieger von gustav‑
stroh‑straße auf maximilianstraße

 f maßnahme: beschränkte durchfahrt am Alten rat‑
haus

 f maßnahme: neuordnung des ruhenden Verkehrs in 
der hauptstraße 

 f maßnahme: Ausweichstelle für die Feuerwehr

 f maßnahme: Prüfung von maßnahmen zur Lärmmin‑
derung entlang der maximilianstraße

 f maßnahme: einbahnstraße in der schafbergstraße

 f maßnahme: neuordnung des ruhenden Verkehrs in 
der schafbergstraße 

 f maßnahme: Prüfung rechtseinbieger in maximilian‑
straße

 f maßnahme: Abknickende Vorfahrtstraße am 
brahmsplatz

 f maßnahme: kreisverkehr am clara‑schumann‑Platz

 f maßnahme: Prüfung Lichtsignalisierung

 f maßnahme: Überprüfung Ausweisung der haupt‑
straße als Fahrradstraße

 f maßnahme: barrierefreier Ausbau der bushaltestel‑
len am klosterplatz

 f maßnahme: barrierefreier Ausbau der bushaltestel‑
len in der beuerner straße

 f maßnahme: barrierefreier Ausbau der bushaltestel‑
len brahmsplatz 

 f maßnahme: Fußwegeverbindung an den clara‑
schumann‑Platz 

 f maßnahme: Fußwegeverbindung entlang der oos

 f maßnahme: einrichtung eines mobilitäts‑hubs im 
ehemaligen kiosk am klosterplatz
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Aufwertung der öffentlichen räume 
durch Gestaltung, öffentliche Leitinves-
tition als Katalysator für eine strukturell 
positive Entwicklung des Quartiers.

zIEl 5

Folgende maßnahmenvorschläge werden in den rah‑
menplan eingearbeitet: 

 f maßnahme: neugestaltung der hauptstraße

 f maßnahme: baumreihe entlang der klostermauer

 f maßnahme: zugang zur oos über stufen zum bach

 f maßnahme: sanierung der beläge und des mobiliars 
am klosterplatz

 f maßnahme: neugestaltung oos‑balkon und Vorplatz

 f maßnahme: neugestaltung Parkplatz am clara‑
schumann‑Platz

 f maßnahme: zugang zur oos gestalten 

 f maßnahme: beleuchtung ergänzen

 f maßnahme: neugestaltung der öffentlichen grünflä‑
che am brodreiß‑brunnen 

 f maßnahme: konzept zur umgestaltung der gerold‑
sauer straße (insbesondere im hinblick auf den 
radverkehr)

 f maßnahme: neugestaltung Parkplatz hinter dem Al‑
ten rathaus als bürgerprojekt

 f maßnahme: gestalterische Aufwertung der Fußwe‑
geverbindung zur maximilianstraße  

 f maßnahme: sanierung der mauer am brahmshaus

 f maßnahme: sanierung maximilianstraße

 Teilziell:Â einrichtung und ausgestaltung eines be-
ruhigten bereichs mit beschränkter Durchfahrt zwi-
schen brahmsplatz und Gustav-stroh-straße

 Teilziell:Â einrichtung eines verkehrsberuhigten Ge-
schäftsbereichs in der hauptstraße zwischen kloster-
platz und Gustav-stroh-straße mit reduzierung der 
straßenbreite auf ca. 5,50m

 Teilziell:Â neue elemente der Grünversorgung in der 
hauptstraße

 Teilziell:Â verbreiterung der seitenräume im bereich 
der ladenlokale in der hauptstraße im bereich Gol-
dener löwe zur nutzung für außengastronomie

 Teilziell:Â ausbau der bushaltestelle zum barriere-
freien buskap zur verbreiterung der seitenräume am 
brahmsplatz und am klosterplatz

 Teilziell:Â kreisverkehr am clara-schumann-Platz

 Teilziell:Â Zugang zur oos im bereich clara-schu-
mann-Platz herstellen mit neugestaltung des Park-
platzes

 Teilziell:Â aufwertung der öffentlichen Grünfläche 
ecke brahmsstraße / hauptstraße 

 Teilziell:Â Gestalterische aufwertung des fußwegs 
von der maximilianstraße zur hauptstraße und einer 
fläche für bürgeraktivitäten
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Gestalterische Aufwertung privater 
Freiflächen und Aktivierung von Aufent-
haltspotentialen z.B. in Innenhöfen und 
Gärten.

zIEl 6

Folgende maßnahmenvorschläge werden in den rah‑
menplan eingearbeitet

 f maßnahme: erhalt einer grünen blockmitte

 Teilziell:Â orts- und traditionsgerechte Gestaltung 
der frei- und außenanlagen mit Qualitätsansprüchen 
insbesondere an die auswahl der eingesetzten mate-
rialien, Pflanzen und Gliederungen

 Teilziell:Â besonderes augenmerk auf einen posi-
tiven beitrag der straßenzugewandten privaten frei-
anlagen an einem attraktiven öffentlichen raum

 Teilziell:Â reduzierung der versiegelung

 Teilziell:Â Grüne innenhöfe und blockinnenbereiche

 Teilziell:Â ergänzung der Grünversorgung unter ein-
satz standortgerechter und ortstypischer Pflanzen

 Teilziell:Â förderung der biodiversität durch auswahl 
geeigneter Pflanzen und nisthilfen

 Teilziell:Â vermeidung vollumfänglicher abschot-
tungen privater freiflächen durch lebende und tote 
einfriedungen 

 Teilziell:Â  verzicht auf den öffentlichen raum be-
einträchtigende elemente wie z.b. werbeanlagen, 
automaten oder lagerflächen. abstellflächen für z.b. 
mülltonnen sind in einsehbaren bereichen geeignet 
abzuschirmen / einzuhausen.



E SAnIErunGS-
DurCHFüHrunG
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e.1  weiteres Verfahren

will die kommune in einem festgelegten bereich städte‑
bauliche sanierungsmaßnahmen durchführen, so muss 
sie dieses gebiet gemäß § 142 baugesetzbuch (baugb) 
vorher durch beschluss förmlich als sanierungsgebiet 
festlegen. die kommune beschließt die förmliche Fest‑
legung des sanierungsgebietes als satzung, wobei in 
der sanierungssatzung das sanierungsgebiet zu be‑
zeichnen ist. dabei ist das sanierungsgebiet so zu be‑
grenzen, dass sich die sanierung zweckmäßig durch‑
führen lässt. der beschluss über die sanierungssatzung 
muss dem regierungspräsidium karlsruhe unter wei‑
terleitung des berichts über die vorbereitenden untersu‑
chungen angezeigt werden.

nachdem eine Aufnahme in das städtebauförder‑
programm „wachstum und nachhaltige erneuerung 
(weP)“ bereits erfolgt ist, sollten weiterhin folgende 
schritte durchgeführt werden:

A Vorstellung des berichts zu den vorbereitenden 
untersuchungen (Vu) und zum integrierten städte‑
baulichen entwicklungskonzept (isek) in nicht‑öf‑
fentlichem gremium zur kenntnisnahme.

b Vorstellung des berichts zu Vu und isek in einer 
bürgerinformationsveranstaltung

c Fertigstellung des Abschlussberichtes zu Vu und 
isek mit endgültiger Abgrenzung des sanierungs‑
gebietes.

d beschluss des gemeinderates über die förmliche 
Festlegung des sanierungsgebietes als satzung 
nach § 142 baugb und erlass von Förderrichtli‑
nien für private modernisierungsmaßnahmen im 
sanierungsgebiet.

e öffentliche bekanntmachung über den gemeinde‑
ratsbeschluss zur sanierungssatzung.

F benachrichtigung des grundbuchamtes zur eintra‑
gung des sanierungsvermerks.

e.2  auswahL des 
sanierungsVerfahrens

das ergebnis der vorbereitenden untersuchungen hat 
unter anderem auch bedeutung als Abwägungsmaterial 
für die wahl des sanierungsverfahrens. das baugesetz‑
buch kennt dabei zwei unterschiedliche Verfahrensarten 
für die durchführung von städtebaulichen sanierungs‑
maßnahmen, das umfassende oder klassische sanie‑
rungsverfahren und das vereinfachte sanierungsver‑
fahren. wichtig ist, dass die wahl zwischen diesen 
beiden Verfahrensarten keine ermessensentscheidung 
der kommune ist. Vielmehr geht das baugesetzbuch 
davon aus, dass für den einzelfall nur eines der beiden 
Verfahren passt, für das sich die kommune dann auch 
entscheiden muss (§ 142 Abs. 4 baugb). maßstab für 
die entscheidung ist die erforderlichkeit der „besonde‑
ren sanierungsrechtlichen Vorschriften“ wie sie aus den 
§§ 152 bis 156a baugb hervorgehen.

neben den allgemeinen städtebaulichen Vorschriften 
kommen in beiden Verfahrensarten folgende sanie‑
rungsrechtliche Vorschriften zur Anwendung:

•	 § 24 Abs. 1 nr. 3 und 6 über das allgemeine Vor‑
kaufsrecht beim kauf von grundstücken im sanie‑
rungsgebiet;

•	 § 28 Abs. 4 satz 1 baugb über die Ausübung des 
Vorkaufsrechts zugunsten eines sanierungs‑ oder 
entwicklungsträgers;

•	 § 87 Abs. 3 satz 3 baugb über die zulässigkeit der 
enteignung zugunsten eines sanierungs‑ oder ent‑
wicklungsträgers;

•	 § 88 satz 2 baugb über die enteignung aus zwin‑
genden städtebaulichen gründen;

•	 § 89 baugb über die Veräußerungspflicht der kom‑
mune von grundstücken, die sie im zuge des Vor‑
kaufsrechts oder durch enteignung erworben hat;

•	 §§ 144 und 145 baugb über die genehmigung von 
Vorhaben, teilungen und rechtsvorgängen, soweit 
die Anwendung dieser Vorschriften im vereinfachten 
sanierungsverfahren nicht ausgeschlossen wird;

•	 §§ 180 und 181 baugb über den sozialplan und den 
härteausgleich;

•	 §§ 182‑186 baugb über die Aufhebung / Verlänge‑
rung von miet‑ und Pachtverhältnissen;

•	 § 245 Abs. 11 baugb über die Anwendung der för‑
derrechtlichen bestimmungen des stbauFg.
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E.2.1.  das klassischE 
saniErUngsVErFahrEn

sanierungsmaßnahmen unter Anwendung der beson‑
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 
bis 156a baugesetzbuch sind dadurch gekennzeichnet, 
dass neben der Anwendung der vorgenannten sanie‑
rungsrechtlichen Vorschriften ein erfordernis für die 
Anwendung der „besonderen“ sanierungsrechtlichen 
Vorschriften besteht (§ 142 Abs. 4 baugb).

diese Vorschriften der §§ 152 bis 156a baugb sollen 
bewirken, dass bodenwertsteigerungen im sanierungs‑
gebiet, die durch die Aussicht auf die sanierung, ihre 
Vorbereitung oder durchführung entstehen, zur Finan‑
zierung der sanierungskosten herangezogen werden. 
insbesondere zu erwähnen sind:

•	 die nichtberücksichtigung sanierungsbedingter 
grundstückswerterhöhungen bei der bemessung 
von Ausgleichs‑ und entschädigungsleistungen (§ 
153 Abs. 1 baugb),

•	 die Preisprüfung, d.h. keine genehmigung eines 
kaufvertrages (§ 144 baugb), wenn der kaufpreis 
über den Anfangswert der sanierung hinaus geht (§ 
153 Abs. 2 baugb),

•	 die Vorschrift, dass die kommune beim erwerb 
eines grundstücks nur zum „sanierungsunbeein‑
flussten“ Anfangswert kaufen darf (§ 153 Abs. 3 
baugb),

•	 die Vorschrift, dass die kommune beim Verkauf 
eines grundstückes nur zum neuordnungswert ver‑
äußern darf (§ 153 Abs. 4 baugb),

•	 die bemessung der einwurfs‑ und zuteilungswerte 
in der sanierungsumlegung (§ 153 Abs. 5 baugb),

•	 die erhebung von Ausgleichsbeträgen beim Ab‑
schluss der sanierung (§ 154 ff. baugb). dafür 
entfällt die beitragsverpflichtung nach § 127 baugb 
(erschließungsbeitrag),

•	 die sogenannte „bagatell‑klausel“ für die Festset‑
zung von Ausgleichsbeträgen (§ 155 Abs. 3 baugb).

E.2.2.  das VErEinFachtE 
saniErUngsVErFahrEn

ist für die zügige durchführung der geplanten sanierung 
die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften der §§ 152 bis 156a baugesetzbuch nicht 
erforderlich und wird die durchführung hierdurch vo‑
raussichtlich nicht erschwert, ist die sanierung gemäß 
§ 142 Abs. 4 baugesetzbuch im „vereinfachten Verfah‑
ren“ durchzuführen. 

das heißt mit anderen worten, es erfolgt

•	 keine Abschöpfung sanierungsbedingter boden‑
werterhöhungen. dafür gilt aber das allgemeine 
erschließungsbeitragsrecht nach § 127 ff. baugb,

•	 keine Limitierung von Ausgleichs‑ und entschädi‑
gungsleistungen, 

•	 keine Preiskontrolle.

E.2.3.  EMpFEhlUng Für diE wahl dEs 
saniErUngsVErFahrEns

Aufgrund der im vorliegenden konzept zum geplanten 
sanierungsgebiet „Lichtental“ aufgezeigten städtebauli‑
chen missstände und der geplanten umfassenden maß‑
nahmen zur behebung dieser missstände sowie der 
angedachten sanierungsziele, muss damit gerechnet 
werden, dass die durchführung der sanierung durch 
solche bodenwertsteigerungen wesentlich erschwert 
werden würde, die lediglich durch die Aussicht auf die 
sanierung, durch deren Vorbereitung oder durch ihre 
durchführung eintreten (vgl. § 153 Abs. 1 baugb). 
Vor allem in den bereichen der hauptstraße zwischen 
klosterplatz und brahmsplatz und rund um den clara‑
schumann‑Platz ist mit einer deutlichen neugestaltung 
und Aufwertung zu rechnen, was voraussichtlich auch 
zu einer Verbesserung des erschließungszustands und 
der entwicklungsstufe des gebietes beitragen wird. da‑
rüber hinaus ist aufgrund der sanierungsmaßnahmen in 
einigen bereichen mit einer höherwertigen und/oder in‑
tensiveren grundstücksnutzung durch änderung der Art 
und/oder des maßes der baulichen nutzung zu rechnen.

Aus den genannten gründen erscheint die Anwendung 
des gesamten besonderen sanierungsrechts als ge‑
rechtfertigt. dem gemeinderat wird daher die Anwen‑
dung des klassischen sanierungsverfahrens unter be‑
rücksichtigung der besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften der §§ 152 bis 156a baugesetzbuch für die 
durchführung der sanierungsmaßnahme empfohlen.
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e.3  durchfÜhrung

die durchführung umfasst die ordnungsmaßnahmen 
und die baumaßnahmen innerhalb des förmlich fest‑
gelegten sanierungsgebietes, die nach den zielen 
und zwecken der sanierung erforderlich sind (§ 146 
baugb).

zu den ordnungsmaßnahmen gehören (§ 147 baugb):

•	 die bodenordnung einschließlich des erwerbs von 
grundstücken, 

•	 der umzug von bewohnern und betrieben, 

•	 die Freilegung von grundstücken,

•	 die herstellung und änderung von erschließungsan‑
lagen sowie 

•	 sonstige maßnahmen, die notwendig sind, damit die 
baumaßnahmen durchgeführt werden können.

die durchführung der ordnungsmaßnahmen obliegt 
der stadt. soweit die ordnungsmaßnahmen nicht auf 
gemeindeeigenen grundstücken durchgeführt werden, 
bedarf es erforderlichenfalls der vertraglichen regelung 
mit dem eigentümer. der Vertrag kann die duldung der 
durchführung vorsehen oder die durchführung durch 
den eigentümer.

zu den baumaßnahmen gehören (§ 148 baugb):

•	 die modernisierung und instandsetzung,

•	 die neubebauung und die ersatzbauten, 

•	 die errichtung von gemeinbedarfs‑ und Folgeein‑
richtungen sowie 

•	 die Verlagerung oder änderung von betrieben.

die durchführung von baumaßnahmen bleibt den eigen‑
tümern überlassen, soweit die zügige und zweckmäßige 
durchführung durch sie gewährleistet ist. der stadt 
obliegt jedoch für die errichtung und änderung der ge‑
meinbedarfs‑ und Folgeeinrichtungen zu sorgen sowie 
die durchführung sonstiger baumaßnahmen, soweit sie 
selbst eigentümerin ist oder nicht gewährleistet ist, dass 
diese vom einzelnen eigentümer zügig und zweckmä‑
ßig durchgeführt werden. ersatzbauten, ersatzanlagen 
und durch die sanierung bedingte gemeinbedarfs‑ und 
Folgeeinrichtungen können dabei auch außerhalb des 
förmlich festgelegten sanierungsgebiets liegen.



F KOStEn- unD 
FInAnzIErunGSüBErSICHt
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Abb.45 Kosten- und Finanzierungsübersicht
GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH
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bereits die grobanalyse vom 13.05.2020 belegte vor‑
handenen handlungsbedarf in der ortsmitte Lichtentals 
insbesondere im zusammenhang mit

 f defiziten im bereich der straßenräume, welche im 
wesentlichen zu Lasten der Verkehrsarten des um‑
weltverbundes gehen (Fußgänger, radfahrer, bus)

 f geringer Aufenthaltsqualität an schlüsselorten des 
öffentlichen raums

 f baustrukturellen defiziten durch mindernutzungen 
und erkennbarem modernisierungs‑ und sanie‑
rungsstau 

 f defiziten im wohnumfeld.

demzufolge hat sich die stadt baden‑baden entschie‑
den, vorliegende Vorbereitende untersuchung und ein 
integriertes städtebauliches entwicklungskonzept zu er‑
arbeiten, welches grundlage für die durchführung von 
sanierungsmaßnahmen nach §136 ff. baugb sein soll. 

damit knüpft sie an abgeschlossen und laufende sa‑
nierungsverfahren in an. entsprechend den dort ge‑
sammelten erfahrungen wurden einerseits bewährte 
konzeptansätze, ziele und maßnahmen aus diesen 
Verfahren auf das isek Lichtental adaptiert. Anderer‑
seits galt es Lösungsansätze für die spezifischen Pro‑
blemstellungen vor ort zu finden. orientierung gaben 
dabei stets die übergeordneten entwicklungsziele des 
stadtentwicklungskonzepts (stek), auf welche in den 
einzelpunkten stets bezug genommen wird. 

grundsätzlich kann man die identifizierten defizite im öf‑
fentlichen raum und der baustruktur mit der derzeitigen 
Verkehrssituation in Lichtental in Verbindung bringen. 
der umstand, dass zwei wichtige routen des motori‑
sierten indivdualverkehrs (b500 und hauptstraße) alle 
schlüsselorte durchqueren, schränkt derzeit die mög‑
lichkeiten stark ein, bereiche des öffentlichen Lebens 
und begegnens in angenehmer Atmosphäre zu entwi‑
ckeln. zu diesen schlüsselorten gehören der kloster‑

G zuSAMMEnFASSunG
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platz und der bereich am ehemaligen rathaus über den 
brahmsplatz bis zum clara‑schumann‑Platz. 

einer der grundlegenden Ansätze des isek ist es daher, 
maßnahmen zur verkehrlichen beruhigung wichtiger 
straßenbereiche zu definieren. der Fokus lag dabei auf 
dem bereich der hauptstraße zwischen klosterplatz und 
brahmsplatz, da

 f Lichtental dort seine entstehungsgeschichtlichen 
wurzeln hat, welche nach wie vor in besonderem 
maße prägend für die ortsidentität sind, 

 f davon die Verkehre des umweltverbunds auf dieser 
wichtigen Verbindungsachse für den bus, das rad 
und die Fußgänger (schulweg) in besonderem maße 
profitieren und

 f die Flächenzugewinne im seitenraum für die anlie‑
genden gastronomien, Ladenlokale und dienstlei‑
stungen mehr entfaltungsspielraum eröffnen.

in der konzeptfindungsphase wurden hierfür unter‑
schiedliche Varianten der Verkehrsführung intensiv be‑
trachtet und gegeneinander abgewogen. wichtige As‑
pekte des Verkehrs, des städtebaus und Anforderungen 
der busbetriebe und der einsatzkräfte wurden hierfür 
zusammengetragen.

die wichtigsten untersuchungsvarianten waren 

1. die einrichtung eines einbahnsystems bestehend 
aus maximilianstraße und hauptstraße.

2. die beschränkung der durchfahrt im bereich haupt‑
straße beim ehem. rathaus.

mit dem gewählten Lösungsansatz der beschränkten 
durchfahrt im bereich hauptstraße gehen zahlreiche 
weitere maßnahmen einher. zu den wichtigsten im öf‑
fentlichen raum gehören

 f Prüfung von Lärmminderungsmaßnahmen in der 
maximilianstraße z.b. im rahmen der Lärmaktions‑
planung 

 f der kreisverkehr im bereich clara‑schumann‑Platz 
(s. seite 65)

 f die Qualifizierung der seitenräume für Fußgänger 
inklusive barrierefreiheit

 f eine verbesserte grünversorgung in der hauptstraße 

Abseits dieser verkehrlich dominierten straßenräume 
stellen die Aufwertung des bereichs hinter dem Löwen 
zu einem multifunktionalen Platz für Aktionen zur bür‑
gerbegegnung und die schaffung eines verbesserten 
zugangs zur oos an der mündung des haimbachs (s. 
seiteseite 76) wichtige maßnahmen dar. 

neben den Aspekten des öffentlichen raums legt das 
isek ferner Ansätze für die sanierung und modernisie‑
rung des vorhandenen gebäudebestands auch im hin‑
blick auf die herausforderungen des klimawandels und 
der demografie dar (ziel 1). 

dass dabei entsprechend sensibel mit den Anforde‑
rungen des ortsbilds umzugehen ist, angesichts der 
angrenzenden kulisse der satzung zum schutz der ge‑
samtanlage baden‑baden und angesichts zahlreicher 
denkmäler und ortsbildprägender gebäude, wird aus‑
führlich in ziel 2 dargelegt. 

Letztlich hebt ziel 6 auf die erkenntnis ab, dass neben 
den Fassaden der gebäude auch private Freiflächen für 
die Adressbildung und die wirkung auf den öffentlichen 
raum von besonderer bedeutung sind und einen beitrag 
leisten sollten. 

insgesamt versucht dass isek Lichtental eine fundierte 
diskussions‑ und handlungsgrundlage für das anste‑
hende sanierungsverfahren zu sein und wesentliche 
entwicklungspotentiale aufzuzeigen. im detail wird es 
dabei sicherlich notwendig, untersuchungen zu vertie‑
fen und weitere maßnahmen zu eruieren. die groben Li‑
nien geben allerdings bereits grund zur hoffnung, dass 
die ortsmitte Lichtental in zahlreichen Aspekten positiv 
vorangebracht werden kann. 
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h.1  fotodokumentation

Beuerner Straße 2

sanierungsbedürftiges gebäude

Beuerner Straße 27
mittlere gebäudemängel

Beuerner Straße 23

ehemaliger Verkehrsbetrieb
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Beuerner Straße 9

bausubstanz mit leichten mängeln und Leerstand im 
erdgeschoss

Beuerner Straße 7
bausubstanz mit mittleren mängeln

Hinterhof Beuerner Straße 7

sanierungsbedürftige nebenanlage
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Kreuzungsbereich Clara-Schu-
mann-Platz

Maximilianstraße 87
Leichte bauliche mängel mit gestaltungsdefiziten im 
erdgeschoss

Maximilianstraße 85

kulturelle einrichtung „brahmshaus“ denkmalge‑
schütztes gebäude
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Blick in die Brahmsstraße

baulücken und sanierungsbedürftiger straßenraum

Gehwegführung entlang der Maximili-
anstraße

gehweg mit erheblichen mängeln und gestalterischen 
defiziten

Maximilianstraße 110

denkmalgeschütztes gebäude mit leichten mängeln in 
der bausubstanz
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Hinterhof Maximilianstraße 110

Anbau im hinterhof mit mittleren mängeln

Schafbergstraße 2a
Leichte gebäudemängel

Schafbergstraße 4/4a

denkmalgeschütztes gebäude
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Schafbergstraße 1

untergenutztes grundstück

Hauptstraße 61
gebäudesubstanz mit leichten mängeln und gestalte‑
rischen defiziten im erdgeschoss und im Außenbereich

Hofsituation Hauptstraße 63/65

untergenutzte Fläche mit garagenkassetten
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Hauptstraße 67

denkmalgeschütztes gebäude mit leichten mängeln und 
Leerstand im erdgeschoss

Hauptstraße 75/77
gestalterische defizite im erdgeschoss

Hauptstraße 77

sanierungsbedürftige nebenanlagen entlang der 
gustav‑stroh‑straße
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Gustav-Stroh-Straße 7-15

neubau reihenhäuser mit sanierter gehwegführung

Gustav-Stroh-Straße 8
saniertes wohnhaus

Gustav-Stroh-Straße

öffentlicher und privater Parkierungsbereich
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Blick Gustav-Stroh-Straße

stark frequentierte nutzung des straßenraumes

Hauptstraße 46
gebäudesubstanz mit leichten mängeln und gestalte‑
rischen defiziten im erdgeschoss und im Außenbereich

Blick Hauptstraße richtung Brahms-
platz
sanierungsbedürftiger straßenraum: Fehlende öffent‑
liche Parkierungszonen
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Hauptstraße 85

gebäudeleerstrand mit erheblichen mängeln und gestal‑
terischen defiziten im erdgeschoss

Hauptstraße 58/60
gebäudesubstanz mit mittleren mängeln und gestalte‑
rischen defiziten im erdgeschoss

Hauptstraße 87

denkmalgeschütztes gebäude „Altes rathaus“
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Hinterhof Hauptstraße 87

Parkierungsbereich mit zugang ins grün

Hinterhof Hauptstraße 87
Aufzuwertender Freibereich

Brahmsplatz

sanierungsbedürftiger straßenraum und fehlende Fuß‑
gängerüberwegung
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Hauptstraße 93/95

gebäudesubstanz mit mittleren bis erhebliche mängeln 
und gestalterischen defiziten im erdgeschoss

Oosbach

Cäcilienstraße 6

gebäudesubstanz mit erhebliche mängeln und gestalte‑
rischen defiziten im erdgeschoss
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Cäcilienstraße 12

gebäudesubstanz mit erhebliche mängeln und gestalte‑
rischen defiziten im erdgeschoss

Geroldsauer Straße 1/1a
gebäudesubstanz mit  mittleren mängeln. sanierungs‑
bedürftiger straßenraum

Geroldsauer straße 12-20

gebäudesubstanz mit leichten mit mittleren mängeln. 
sanierungsbedürftiger straßenraum
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Geroldsauer Straße 9-15

gebäudesubstanz mit leichten mit mittleren mängeln 
und gestalterischen defiziten. sanierungsbedürftiger 
straßenraum

Kirchweg 5a
gebäudesubstanz mit erheblichen mängeln und gestal‑
terischen defiziten. 

Kirchweg 

sanierungsbedürftiger straßenraum
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